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Erstes Kapitel

Allgemeine Vorschrift en

§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift  bestimmt näher die Maßnahmen, die der Unternehmer zur 
Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräft e für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) ergebenden Pflichten zu treff en 
hat.

§ 2

Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit zur Wahrneh-
mung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes bezeichneten Aufgaben schrift -
lich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bestellen. Der Unternehmer hat 
dem Unfallversicherungsträger auf Verlangen nachzuweisen, wie er die Verpflichtung nach 
Satz 1 erfüllt hat.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäft igten richtet sich der Umfang der betriebsärzt-
lichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1.

(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäft igten gelten die Bestimmungen nach Anlage 2. 

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach Maßgabe von 
Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden ist und die Zahl der Beschäft igten bis zu 50 beträgt.

(5) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäft igten sind jährliche Durchschnittszahlen 
zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in den Absätzen 2, 3 und 4 
fi ndet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwen-
dung.

(6) Der Unfallversicherungsträger kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der nach § 12 
Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von den Absätzen 2, 3 und 4 
zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesundheitsgefahren vom Durchschnitt abwei-
chen und die abweichende Festsetzung mit dem Schutz der Beschäft igten vereinbar ist. 
Als Vergleichsmaßstab dienen Betriebe der gleichen Art. 
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§ 3

Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde als gegeben an -
sehen bei Ärzten, die nachweisen, dass sie berechtigt sind,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 

 oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§ 4

Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde von Fach-
kräft en für Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2 
bis 5 festgelegten Anforderungen genügen.

(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen oder einen Bachelor- 
oder Masterabschluss der Studienrichtung Ingenieurwissenschaft en erworben 
 haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindestens zwei Jahre lang 
 ausgeübt

 und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang 

 oder

 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehr-
gang eines anderen Ausbildungsträgers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund ihrer Hochschul-/Fachhochschulausbildung berechtigt 
sind, die Berufsbezeichnung „Sicherheitsingenieur“ zu führen und eine einjährige prak tische 
Tätigkeit als Ingenieur ausgeübt haben, erfüllen ebenfalls die Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur können auch Personen tätig werden, die über 
gleichwertige Qualifi kationen verfügen.
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(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, wenn sie
1. eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Techniker mindestens zwei Jahre lang  ausge-
übt haben 

 und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang 

 oder

 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehr-
gang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich anerkannter Techniker min-
destens vier Jahre lang als Techniker tätig war und einen staatlichen oder von Unfallversiche-
rungsträgern veranstalteten Ausbildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfallver-
sicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers 
mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, wenn sie
1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindestens zwei Jahre lang ausgeübt 
haben 

 und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Ausbildungs-
lehrgang

 oder

 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehr-
gang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens vier Jahre lang als 
Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war und einen staatlichen oder von Unfallver-
sicherungsträgern veranstalteten Ausbildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfall-
versicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungs-
trägers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(6) Der Ausbildungslehrgang nach den Absätzen 2, 4 und 5 umfasst die Ausbildungs-
stufe I (Grundausbildung), Ausbildungsstufe II (Vertiefende Ausbildung), Ausbildungsstufe III 
(Bereichsbezogene Ausbildung) und das begleitende Praktikum. Bestandteile der Ausbildungs-
stufe III sind je nach Branche die nachfolgenden Rahmenthemen:

− Brand- und Explosionsschutz,

− Arbeiten mit / in der Nähe von Energieträgern und Strahlungsquellen,
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− Schutz vor Sturz aus der Höhe / in die Tiefe,

− Biologische Sicherheit,

− Verkettete und flexible Systeme,

− Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und Baustoff en,

− Organisation der Instandhaltung / Störungsbeseitigung

− Chemische Verfahren,

− Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtungen und  Anlagen

− Gefährdung / Belastung bestimmter Personengruppen.

(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft  für Arbeitssicherheit, die die Ausbildungsstufe III 
(Bereichsbezogene Ausbildung) entsprechend den Festlegungen eines anderen Unfallversi-
cherungsträgers absolviert hat, in eine andere Branche, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, 
dass die Fachkraft  für Arbeitssicherheit die erforderlichen bereichsbezogenen Kenntnisse 
durch Fortbildung erwirbt. Der Unfallversicherungsträger entscheidet über den erforderlichen 
Umfang an Fortbildung unter Berücksichtigung der Inhalte seiner Ausbildungsstufe III.

§ 5

Bericht

Der Unternehmer hat die gemäß § 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift  bestellten Betriebsärzte 
und Fachkräft e für Arbeitssicherheit  zu verpflichten, über die Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben regelmäßig schrift lich zu berichten. Die Berichte sollen auch über die Zusammen-
arbeit der Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit Auskunft  geben.
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Zweites Kapitel

Übergangsbestimmungen

§ 6

Übergangsbestimmungen

(1) Der Unternehmer kann abweichend von § 3 davon ausgehen, dass Ärzte über die 
erforderliche Fachkunde verfügen, wenn sie

1. eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer darüber besitzen, dass sie vor 
dem 1. Januar 1985 ein Jahr klinisch oder poliklinisch tätig gewesen sind und an 
einem arbeitsmedizinischen Einführungslehrgang teilgenommen haben 

 und

2. a)  bis zum 31. Dezember 1985 mindestens 500 Stunden innerhalb eines Jahres 
betriebsärztlich tätig waren

  oder

 b)  bis zum 31. Dezember 1987 einen dreimonatigen Kurs über Arbeitsmedizin ab-
solviert haben

  und 

   über die Voraussetzungen nach Nummer 2 Buchstabe a) oder b) eine von der 
zuständigen Ärztekammer erteilte Bescheinigung beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer muss vor dem 31. Dezember 1996 ausge-
stellt worden sein.

(2) Der Nachweis der Fachkunde nach § 4 Abs. 2 bis 5 gilt als erbracht, wenn eine Fach-
kraft  für Arbeitssicherheit im Zeitpunkt des Inkraft tretens dieser Unfallverhütungsvorschrift  
als solche tätig ist und die Fachkundevoraussetzungen 

1. der Unfallverhütungsvorschrift  „Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (BGV A6) der ehe-
maligen Berufsgenossenschaft  Druck und Papierverarbeitung vom 1. April 1995 in 
der Fassung vom 1. Januar 2003 bzw.

2. der Unfallverhütungsvorschrift  „Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (BGV A6, VBG 122) 
der ehemaligen Berufsgenossenschaft  der Feinmechanik und Elektrotechnik vom 
1. April 1996 in der Fassung vom 1. Februar 2003 bzw.

3. der Unfallverhütungsvorschrift  „Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (BGV A6) der ehe-
maligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft  vom 1. April 1996 in der 
Fassung vom 1. Juli 2004 bzw. 
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4. der Unfallverhütungsvorschrift  „Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (BGV A6) der ehe-
maligen Berufsgenossenschaft  der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft  vom 
1. April 1998 in der Fassung vom 1. Oktober 2003

vorliegen.

(3) Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung nach § 2 Abs. 3 kann bis 
zum 31. Dezember 2011 nach Inkraft treten dieser Unfallverhütungsvorschrift  nach den ent-
sprechenden Regelungen der Unfallverhütungsvorschrift en „Betriebsärzte und Fachkräft e für 
Arbeitssicherheit“ (BGV A2) 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  Druck und Papierverarbeitung vom 1. Feb-
ruar 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw. 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  der Feinmechanik und Elektrotechnik vom 
1. Februar 2005 in der Fassung vom 1. Oktober 2008 bzw. 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft  
vom 1. Juli 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw.

• der ehemaligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft  vom 1. Februar 2006 
in der Fassung vom 1. Oktober 2008

erfolgen. Verträge mit Dienstleistern zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung müssen bis spätestens zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt angepasst werden.

(4) Entfällt.
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Drittes Kapitel

In-Kraft -Treten und Außer-Kraft -Treten

§ 7

In-Kraft -Treten und Außer-Kraft -Treten

Diese Unfallverhütungsvorschrift  tritt am 1. Januar 2011 in Kraft . Gleichzeitig treten die Unfall-
verhütungsvorschrift en „Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (BGV A2) 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  Druck und Papierverarbeitung vom 1. Februar 
2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw. 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  der Feinmechanik und Elektrotechnik vom 
1. Februar 2005 in der Fassung vom 1. Oktober 2008 bzw. 

• der ehemaligen Berufsgenossenschaft  der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft  
vom 1. Juli 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw.

• der ehemaligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft  vom 1. Februar 2006 
in der Fassung vom 1. Oktober 2008

außer Kraft .



12

Anlage 1

(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit bis zu 

10 Beschäft igten

Wesentliche Grundlage von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäft igten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz.

Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung 
besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und anlassbezogenen Betreuungen. 
Sie können kombiniert werden.

Grundbetreuungen beinhalten die Unterstützung bei 
– der Erstellung bzw. 

– der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von Betriebsärzten und Fachkräft en für Ar-
beitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass der Erstberatende 
den Sachverstand des jeweils anderen Sachgebietes hinzuzieht.

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der Arbeitsverhältnisse, spätestens 
aber nach den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fristen wiederholt.

Der Umfang der Grundbetreuung ist nicht durch verbindliche Einsatzzeiten festgelegt. Als 
Orientierung für den zeitlichen Umfang der regelmäßig durchzuführenden Grundbetreuung 
können die Richtwerte der nachfolgenden Tabelle, Spalte 3 dienen.

Tabelle: Längstmögliche Fristen und empfohlene Umfänge der Grundbetreuung

1 2 3

Betreuungsgruppe Längstmögliche Frist zur Wieder-

holung der Grundbetreuung

Richtwert für den zeitlichen 

 Umfang der Grundbetreuung

I 1 Jahr 8 Stunden

II 3 Jahre 8 Stunden

III 5 Jahre 8 Stunden
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Die Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen erfolgt anhand des WZ-Schlüssels 
gemäß Anlage 2, Abschnitt 4 dieser Unfallverhütungsvorschrift .

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt. 

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systematischen Feststellung und Bewertung 
von relevanten Gefährdungen der Beschäft igten. Aus der Gefährdungsbeurteilung sind ent-
sprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. Die Gefährdungsbeurteilung und die 
Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls an sich ändernde 
Gegebenheiten anzupassen.

Anlassbezogene Betreuungen: 

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen Betriebsarzt 
oder eine Fachkraft  für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener Fachkunde in Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen zu lassen.
Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fachkraft  für Arbeits-
sicherheit können unter anderem sein die
– Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

– Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes oder verändertes Gefährdungspotenzial 
zur Folge haben,

– grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

– Einführung neuer Arbeitsverfahren,

– Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,

– Einführung neuer Arbeitsstoff e bzw. Gefahrstoff e, die ein erhöhtes oder verändertes 
 Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

– Beratung der Beschäft igten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der 
Arbeit,

– Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,

– Erstellung von Notfall- und Alarmplänen,

– Einführung neuer persönlicher Schutzausrüstung und Einweisung der Beschäft igten, falls 
erforderlich (insbesondere in den Fällen des § 31 der Unfallverhütungsvorschrift  „Grund-
sätze der Prävention“ (BGV A1)).

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft  für Arbeitssicherheit kann unter 
 anderem die
– Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von Anlagen, 

Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein.
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Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können unter anderem sein

– eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

– die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, 
Beurteilungen und Beratungen,

– Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen,

– Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung 
 behinderter Menschen und der  (Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden,

– Wunsch des Arbeitnehmers nach betriebsärztlicher Beratung,

– die Häufung gesundheitlicher Probleme,

– das Auft reten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die durch die Arbeit 
verursacht sein könnten,

– das Auft reten posttraumatischer Belastungszustände.

Der Betrieb muss über angemessene und aktuelle Unterlagen verfügen, aus denen das 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die abgeleiteten Maßnahmen und das Ergebnis der 
Überprüfung ersichtlich sind. Solche Unterlagen können auch Berichte nach § 5 dieser 
 Unfallverhütungsvorschrift  sein.

Ergänzend zur Grundbetreuung können anlassbezogene Beratungen zu spezifi schen Fach-
themen im Einzelfall auch durch Personen mit spezieller anlassbezogener Fachkunde er-
bracht werden, die nicht über eine Qualifi kation als Betriebsarzt bzw. Fachkraft  für Arbeits-
sicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise für Beratungen im Zusammenhang mit 
Lärmminderungs-, Brandschutz- und Lüft ungsmaßnahmen zutreff en. Eine Kombination 
mit der Grundbetreuung ist in diesen Fällen nicht zulässig. 

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung betriebsärztlicher und sicherheitstech-
nischer Regelbetreuung zusammenschließen, soweit die Möglichkeiten zur Organisation im 
Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschäft igten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Betriebsarzt 
und welche Fachkraft  für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.
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Anlage 2

(zu § 2 Abs. 3)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 

10 Beschäft igten

1. Allgemeines

Grundlagen von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäft igten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeits-
sicherheitsgesetz. 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus der Grund-

betreuung und dem betriebsspezifi schen Teil der Betreuung. Grundbetreuung und 
betriebsspezifi sche Betreuung bilden zusammen die Gesamtbetreuung. 

Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssi-
cherheit entsprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung der be-
trieblichen Interessenvertretung (z.B. entsprechend Betriebsverfassungsgesetz) 
sowie unter Verweis auf § 9 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzutei-
len und mit ihnen schrift lich zu vereinbaren.

Die Aufgaben der in allen Betrieben anfallenden Grundbetreuung nach Abschnitt 2 
werden in Anhang 3 näher erläutert. Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungs-
umfangs der Grundbetreuung sind die für alle Betriebe geltenden Einsatzzeiten 
gemäß Abschnitt 2. 

Zweiter Bestandteil der Gesamtbetreuung ist der betriebsspezifi sche Teil, dessen 
Aufgaben nach Abschnitt 3 in Anhang 4 näher erläutert werden. Relevanz und Um-
fang des betriebsspezifi schen Teils der Betreuung werden durch den Unternehmer 
gemäß Abschnitt 3 ermittelt und regelmäßig überprüft .

Der Unternehmer hat sich durch Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit bei 
der Festlegung der Grundbetreuung und des betriebsspezifi schen Teils der Betreuung 
beraten zu lassen.

Die Beschäft igten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, 
welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft  für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.
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Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind nicht auf die Einsatzzeiten der 
Grundbetreuung anzurechnen, sondern Bestandteil des betriebsspezifi schen Teils 
der Betreuung.

Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden.

Maßnahmen und Ergebnisse der Leistungserbringung sind im Rahmen der regel-
mäßigen Berichte von Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit nach § 5 zu 
dokumentieren.

2.  Grundbetreuung

Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die jeweils feste Einsatz-
zeiten als Summenwerte für Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit gelten. 
Die Betriebe sind über ihre jeweilige Betriebsart den Betreuungsgruppen gemäß Ab-
schnitt 4 zugeordnet. Für die Grundbetreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei 
Gruppen folgende Einsatzzeit in Stunden pro Beschäft igtem/r und Jahr erfor derlich:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Einsatzzeit (Std./Jahr pro Beschäft igtem/r) 2,5 1,5 0,5

Bei der Auft eilung der Zeiten auf Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicher-
heit ist ein Mindestanteil von 20% der Grundbetreuung, jedoch nicht weniger als 
0,2 Std./Jahr pro Beschäft igtem/r, für jeden Leistungserbringer anzusetzen. 

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder:

1 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeits-
bedingungen) 

1.1 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur 
Gefährdungsbeurteilung

1.2 Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

1.3 Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungs-
beurteilung 

2 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhältnisprävention

2.1 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden 
 Arbeitssystemen

2.2 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention bei Veränderung der 
Arbeitsbedingungen
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3 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhaltensprävention

3.1 Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Qualifi zie-
rungsmaßnahmen

3.2 Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten

3.3 Information und Aufk lärung

3.4 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäft igten

4 Unterstützung bei der Schaff ung einer geeigneten Organi sation und Integra-
tion in die Führungs tätigkeit

4.1 Integration des Arbeitsschutzes in die Aufb auorganisation 

4.2 Integration des Arbeitsschutzes in die Unternehmensführung

4.3 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der Arbeits-
schutzmaßnahmen

4.4 Kommunikation und Information sichern

4.5 Berücksichtung der Arbeitsschutzbelange in betrieblichen Prozessen

4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifi sche Prozesse organisieren

4.7 Ständige Verbesserung sicherstellen

5 Untersuchung nach Ereignissen

5.1 Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen und deren Aus-
wertungen

5.2 Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten arbeitsbe-
dingter Erkrankungen

5.3 Verbesserungsvorschläge

6 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräft en, betrieblichen 
Interessenvertretungen, Beschäft igten

6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik und Arbeitsmedizin, 
wissenschaft lichen Erkenntnissen

6.2 Beantwortung von Anfragen

6.3 Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließlich Team-
besprechungen

6.4 Externe Beratung zu speziellen Problemen des Arbeitsschutzes 
 organisieren
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7 Erstellung von Dokumen tationen, Erfüllung von Meldepflichten

7.1 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen

7.2 Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber den 
zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträgern

7.3 Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber einschließlich 
Angabe des jeweiligen Umsetzungsstandes

7.4 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme der 
Einsatzzeiten

8 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen

8.1 Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern

8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit seinen Führungs-
kräft en

8.3 Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauft ragten entspre-
chend §§ 9, 10 und 11 Arbeitssicherheitsgesetz

8.4 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich Betriebsver-
sammlung

8.5 Nutzung eines ständigen Kontaktes mit Führungskräft en

8.6 Sitzung des Arbeitsschutzausschusses

9 Selbstorganisation

9.1 Ständige Fortbildung organisieren (Aktualisierung und Erweiterung)

9.2 Wissensmanagement entwickeln und nutzen

9.3 Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen der Beschäft igten

9.4 Erfahrungsaustausch insbesondere mit den Unfallversicherungsträgern 
und den zuständigen Behörden nutzen 
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3. Betriebsspezifi scher Teil der Betreuung

Der Bedarf an betriebsspezifi scher Betreuung wird vom Unternehmer in einem Ver-
fahren ermittelt, das die nachfolgend aufgeführten Aufgabenfelder sowie Auslöse- 
und Aufwandskriterien berücksichtigt. Das Verfahren erfordert, dass der Unterneh-
mer alle Aufgabenfelder hinsichtlich ihrer Relevanz für die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung regelmäßig, insbesondere nach wesentlichen 
Änderungen, prüft . Die Aufgabenfelder sind:

1  Regelmäßig vorliegende betriebsspezifi sche Unfall- und Gesundheits-
gefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung 

1.1 Besondere Tätigkeiten

1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen

1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge 

1.5 Erfordernis besonderer betriebsspezifi scher Anforderungen beim 
 Personaleinsatz 

1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografi schen 
Wandels

1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren, Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im 
Zusammenhang mit der Arbeit

1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organi-
sation

2.1 Beschaff ung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

2.2 Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeitsplätze bzw. 
der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsan-
lagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

2.3 Einführung völlig neuer Stoff e, Materialien

2.4 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grund-
legende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Ände-
rung, Einführung neuer Arbeitsverfahren

2.5 Spezifi sche Erfordernisse zur Schaff ung einer geeigneten Organisation 
zur Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Integ-
ration in die Führungstätigkeit und zum Aufb au eines Systems der Ge-
fährdungsbeurteilung
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3 Externe Entwicklung mit spezifi schem Einfluss auf die betriebliche Situation

3.1 Neue Vorschrift en, die für den Betrieb umfangreiche Änderungen nach 
sich ziehen

3.2 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin

4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur 
Gesundheitsförderung

Ein Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen einschließlich der Anwen-
dung der Auslöse- und Aufwandskriterien ist in Anhang 4 näher erläutert.

Die Ermittlung von Dauer und Umfang der betriebsspezifi schen Betreuung beinhal-
tet die Prüfung durch den Unternehmer, welche Aufgaben im Betrieb erforderlich 
sind  und die Festlegung des entsprechenden Personalaufwandes für die Aufgaben-
erledigung. Er hat auf der Grundlage des ermittelten Personalaufwandes die Be-
treuungsleistung mit Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit festzulegen 
und schrift lich zu vereinbaren. 

4.  Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen

Die nachfolgende Tabelle weist die Zuordnung der Betriebe anhand des WZ-Schlüs-
sels der jeweiligen Betriebsart zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung nach 
Abschnitt 2 aus. 

Auszug für die Berufsgenossenschaft  Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) aus der Klassifi kation der Wirtschaft szweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 
Eine vollständige Liste mit den Angaben aller Unfallversicherungsträger wird bei 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geführt.

Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

149 C ABSCHNITT C – VERARBEITENDES GEWERBE

230 13 Herstellung von Textilien

231 13.1 Spinnstoff aufb ereitung und Spinnerei X

234 13.2 Weberei X

237 13.3 Veredlung von Textilien und Bekleidung X

240 13.9 Herstellung von sonstigen Textilwaren X
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

255 14 Herstellung von Bekleidung

256 14.1 Herstellung von Bekleidung (ohne Pelz-
bekleidung) X

271 14.2 Herstellung von Pelzwaren X

274 14.3 Herstellung von Bekleidung aus gewirktem und 
gestricktem Stoff X

279 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und  Schuhen

280 15.1 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne 
Herstellung von Lederbekleidung)

281 15.11 Herstellung von Leder und Lederfaserstoff ; 
Zurichtung und Färben von Fellen X

283 15.12 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Leder-
bekleidung) X

285 15.2 Herstellung von Schuhen X

303 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren da-
raus

304 17.1 Herstellung von Holz- und Zellstoff , Papier, 
Karton und Pappe X

309 17.2 Herstellung von Waren aus Papier, Karton und 
Pappe X

320 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Verviel-
fältigung von bespielten Ton-, Bild- und Daten-
trägern

321 18.1 Herstellung von Druckerzeugnissen

322 18.11 Drucken von Zeitungen X

324 18.12 Drucken a. n. g. X

326 18.13 Druck- und Medienvorstufe X

328 18.14 Binden von Druckerzeugnissen u. damit 
 verbundene Dienstleistung X

330 18.2 Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und 
Datenträgern X

383 21.2 Herstellung von pharmazeutischen Spezia-
litäten und sonstigen pharmazeutischen Er-
zeugnissen X

392 22.2 Herstellung von Kunststoff waren X

402 23.1 Herstellung von Glas und Glaswaren X

453 23.91 Herstellung von Schleifk örpern und Schleif-
mitteln auf Unterlage X
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

458 24 Metallerzeugung und -bearbeitung  

476 24.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen X

489 24.5 Gießereien X

498 25 Herstellung von Metallerzeugnissen

512 25.4 Herstellung von Waff en und Munition X

515 25.5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und 
Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulver-
metallurgischen Erzeugnissen X

522 25.6 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; 
Mechanik a. n. g.

523 25.61 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung

25.61.1 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung 
(ohne Galvanotechnik / elektrochemische 
Oberflächenbehandlung) X

25.61.2 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung 
(Galvanotechnik / elektrochemische Oberflächen-
behandlung) X

526 25.62 Mechanik a. n. g. X

527 25.7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, 
Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen X

538 25.9 Herstellung von sonstigen Metallwaren X

551 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 
elektronischen und optischen Erzeugnissen

552 26.1 Herstellung von elektronischen Bauelementen 
und Leiterplatten X

558 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und 
peripheren Geräten X

561 26.3 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der 
Telekommunikationstechnik X

564 26.4 Herstellung von Geräten der Unterhaltungs-
elektronik X

567 26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. 
ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung 
von Uhren X

574 26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektro-
therapiegeräten und elektromedizinischen 
Geräten X

577 26.7 Herstellung von optischen und fotografi schen 
Instrumenten und Geräten X
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

580 26.8 Herstellung von magnetischen und optischen 
Datenträgern X

583 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

584 27.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 
Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und 
-schalteinrichtungen

585 27.11 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 
Transformatoren

27.11.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 
Transformatoren (größer 5 kVA) X

27.11.2 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 
Transformatoren (bis 5 kVA) X

588 27.12 Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und 
-schalteinrichtungen X

589 27.2 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren X  

592 27.3 Herstellung von Kabeln und elektrischem 
 Installationsmaterial X

599 27.4 Herstellung von elektrischen Lampen und 
Leuchten X

602 27.5 Herstellung von Haushaltsgeräten X

607 27.9 Herstellung von sonstigen elektrischen Aus rüs-
tungen und Geräten a. n. g. X

610 28 Maschinenbau

611 28.1 Herstellung von nicht wirtschaft szweig-
spezifi schen Maschinen X

622 28.2 Herstellung von sonstigen nicht wirtschaft s-
zweigspezifi schen Maschinen X

636 28.3 Herstellung von land- und forstwirtschaft lichen 
Maschinen X

639 28.4 Herstellung von Werkzeugmaschinen X

647 28.9 Herstellung von Maschinen für sonstige 
 bestimmte Wirtschaft szweige X

671 29.3 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraft  wagen X

676 30 Sonstiger Fahrzeugbau

682 30.2 Schienenfahrzeugbau

684 30.20.1 Herstellung von Lokomotiven und anderen 
Schienenfahrzeugen X

686 30.3 Luft - und Raumfahrzeugbau X
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

708 31.09 Herstellung von sonstigen Möbeln X  

711 32 Herstellung von sonstigen Waren

712 32.1 Herstellung von Münzen, Schmuck und 
 ähnlichen Erzeugnissen X

719 32.2 Herstellung von Musikinstrumenten X

725 32.4 Herstellung von Spielwaren X

728 32.5 Herstellung von medizinischen und zahn-
medizinischen Apparaten und Materialien X

733 32.9 Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. X

738 33 Reparatur und Installation von Maschinen und 
Ausrüstungen

739 33.1 Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen 
und Ausrüstungen X

756 33.2 Installation von Maschinen und Ausrüstungen 
a. n. g. X

759 D ABSCHNITT D – ENERGIEVERSORGUNG 

760 35 Energieversorgung

761 35.1 Elektrizitätsversorgung X

772 35.2 Gasversorgung X

781 35.3 Wärme- und Kälteversorgung X

784 E ABSCHNITT E – WASSERVERSORGUNG; 
 ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG 
UND BESEITIGUNG VON UMWELTVER-
SCHMUTZUNGEN 

785 36 Wasserversorgung X

791 37 Abwasserentsorgung X

802 38.21 Abfallbehandlung und -beseitigung X

805 38.22 Behandlung und Beseitigung gefährlicher 
 Abfälle X

816 F ABSCHNITT F – BAUGEWERBE

817 41 Hochbau

818 41.1 Erschließung von Grundstücken; Bauträger X

827 42 Tiefb au

831 42.12 Bau von Bahnverkehrsstrecken X

836 42.22 Kabelnetzleitungstiefb au X

853 43.2 Bauinstallation
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

854 43.21 Elektroinstallation X

856 43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüft ungs- und 
Klimainstallation X

858 43.29 Sonstige Bauinstallation; Elektrotechnische 
Großinstallation X

861 43.3 Sonstiger Ausbau X

881 G ABSCHNITT G – HANDEL; INSTANDHALTUNG 
UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN

882 45 Handel mit Kraft fahrzeugen; Instandhaltung 
und Reparatur von Kraft fahrzeugen

888 45.2 Instandhaltung und Reparatur von Kraft wagen X

894 45.3 Handel mit Kraft wagenteilen und -zubehör X

902 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraft fahrzeugen)

942 46.18.6 Handelsvermittlung von Karton, Papier und 
Pappe, Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenk- 
und Werbeartikeln, Verpackungsmitteln und 
Tapeten X

943 46.18.7 Handelsvermittlung von Büchern, Zeitschrift en, 
Zeitungen, Musikalien und sonstigen Drucker-
zeugnissen X

978 46.4 Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchs-
gütern X

985 46.43.1 Großhandel mit Foto und optischen 
 Erzeugnissen X

1004 46.49.4 Großhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreib-
waren, Bürobedarf, Bücher, Zeitschrift en und 
Zeitungen X

1006 46.5 Großhandel mit Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik X

1054 46.9 Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt X

1059 47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraft fahrzeugen)

1086 47.4 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) X

1093 47.5 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, 
Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf 
(in Verkaufsräumen) X

1108 47.6 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportaus-
rüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) X

1121 47.7 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufs-
räumen) X
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

1161 H ABSCHNITT H – VERKEHR UND LAGEREI

1162 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen

1169 49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr X

1178 49.4 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugs-
transporte X

1183 49.5 Transport in Rohrfernleitungen X

1241 I ABSCHNITT I – GASTGEWERBE

1242 55 Beherbergung

1243 55.1 Hotels, Gasthöfe und Pensionen X

1262 56 Gastronomie

1263 56.1 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, 
Eissalons u. Ä.                                                                                            X

1282 J ABSCHNITT J – INFORMATION UND 
 KOMMUNIKATION

1283 58 Verlagswesen

1284 58.1 Verlegen von Büchern und Zeitschrift en; 
 sonstiges Verlagswesen (ohne Soft ware) X

1289 58.13 Verlegen von Zeitungen X

1295 58.2 Verlegen von Soft ware X

1300 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen 
und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios 
und Verlegen von Musik

1301 59.1 Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, 
deren Verleih und Vertrieb; Kinos X

1310 59.2 Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; 
Verlegen von bespielten Tonträgern und 
 Musikalien X

1316 60.1 Hörfunkveranstalter X

1322 61 Telekommunikation

1323 61.1 Leitungsgebundene Telekommunikation X

1326 61.2 Drahtlose Telekommunikation X

1329 61.3 Satellitentelekommunikation X

1332 61.9 Sonstige Telekommunikation X

1336 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informa-
tions technologie X

1347 63 Informationsdienstleistungen
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

1348 63.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbun-
dene Tätigkeiten; Webportale X

1353 63.9 Erbringung von sonstigen Informationsdienst-
leistungen X

1358 K ABSCHNITT K – ERBRINGUNG VON FINANZ- UND 
VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1386 65.1 Versicherungen X

1433 M ABSCHNITT M – ERBRINGUNG VON FREI-
BERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND 
TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 

1449 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und 
Betrieben X

1458 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, 
physikalische und chemische Untersuchung

1459 71.1 Architektur- und Ingenieurbüros X

1470 71.2 Technische, physikalische und chemische 
Untersuchung X

1473 72 Forschung und Entwicklung

1474 72.1 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, 
Ingenieur-, Agrarwissenschaft en und Medizin X

1483 73.1 Werbung X

1491 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaft liche und 
technische Tätigkeiten

1492 74.1 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafi k- u. ä. 
 Design X

1497 74.2 Fotografi e und Fotolabors X

1505 74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaft liche und 
technische Tätigkeiten a. n. g. X

1513 N ABSCHNITT N – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 
WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 

1543 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeits kräft en

1547 78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräft en 
 (gewerblich) X

1550 78.3 Befristete Überlassung von Arbeitskräft en 
(kaufm.-verw.) X

1576 81.21 Allgemeine Gebäudereinigung X

1590 82 Erbringung von wirtschaft lichen Dienstleis-
tungen für Unternehmen und Privatpersonen 
a. n. g.
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Lfd. 

Nr.

WZ 

2008

Kode

WZ 2008 – Bezeichnung

(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

Grup-

pe I

2,5 h

Grup-

pe II

1,5 h

Grup-

pe III

0,5 h

1591 82.1 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops X

1596 82.2 Call Center X

1599 82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter X

1606 82.92 Abfüllen und Verpacken X

1714 R ABSCHNITT R – KUNST, UNTERHALTUNG UND 
ERHOLUNG

1724 90.03 Künstlerisches und Schrift stellerisches Schaff en 
(Journalisten, Pressefotografen) X

1752 93.11 Betrieb von Sportanlagen X

1765 S ABSCHNITT S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 
DIENSTLEISTUNGEN

1786 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und 
Gebrauchsgütern

1787 95.1 Reparatur von Datenverarbeitungs- und Tele-
kommunikationsgeräten X

1792 95.2 Reparatur von Gebrauchsgütern

1793 95.21 Reparatur von Geräten der Unterhaltungs-
elektronik X

1795 95.22 Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten 
und Gartengeräten X

1797 95.23 Reparatur von Schuhen und Lederwaren X

1801 95.25 Reparatur von Uhren und Schmuck X

1805 96 Erbringung von sonstigen überwiegend 
 persönlichen Dienstleistungen

1807 96.01 Wäscherei und chemische Reinigung X

1809 96.02 Frisör- und Kosmetiksalons X

1815 96.04 Saunas, Solarien, Bäder u. ä. X
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Anlage 3 

(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in 
 Betrieben mit bis zu 50 Beschäft igten

Unternehmermodell

1. Allgemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung (Unternehmermodell) wird der Unternehmer zu 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und für 
die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen motiviert. 

Die alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
 Betreuung besteht aus 
• Motivations- und Informationsmaßnahmen, 

• Fortbildungsmaßnahmen,

• der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung und

• der Dokumentation der genannten Maßnahmen.

Die Beschäft igten werden über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und 
 sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Betriebsarzt 
und welche Fachkraft  für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnahmen

Die Teilnahme an den Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnahmen soll 
grundsätzlich nur durch den Unternehmer selbst erfolgen. Im Einzelfall kann statt 
des Unternehmers sein für die Arbeitssicherheit verantwortlicher Betriebsleiter bzw. 
bei Unternehmen, die in der Form einer juristischen Person geführt werden, der 
gesetzliche Vertreter oder der vertretungsberechtigte Gesellschaft er teilnehmen. 

Die Teilnahme des Betriebsleiters setzt voraus, dass diesem die Pflichten hinsicht-
lich des Arbeitsschutzes übertragen worden sind und gewährleistet ist, dass er 
Entscheidungsgewalt hinsichtlich des Bedarfs an externer Betreuung hat.
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Die Teilnahme des Betriebsleiters kann möglicherweise dann sinnvoll sein, wenn der 
Unternehmer nicht die nötigen fachlichen Kenntnisse besitzt und im Kleinbetrieb die 
Durchführung der praktischen Tätigkeit und damit auch aller sicherheitstechnischen 
Maßnahmen in der Hand eines fachlich geeigneten und vorgebildeten Mitarbeiters 
liegt, der auch die entsprechende Verantwortung trägt (z. B. der angestellte Meister 
und Konzessionsträger im kleinen Handwerksbetrieb). Die Teilnahme von Personen, 
die lediglich im Wege der Einzelübertragung mit der Wahrnehmung bestimmter Ar-
beitsschutzpflichten des Unternehmers besonders beauft ragt wurden, genügt nicht.

2.1 Motivations- und Informationsmaßnahmen

Art und Umfang der Motivations- und Informationsmaßnahmen ergeben sich aus 
der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle: Motivations- und Informationsmaßnahmen im Unternehmermodell

1 2 3 4

Betriebsart Art der Moti-

vations- und 

Informations-

maßnahmen

Umfang der 

Einzelmaß-

nahmen

Gesamt-

umfang der 

Motivations- 

und Informa-

tionsmaß-

nahmen

Gruppe I

• Elektrochemische Oberflächenbehand-
lung, Galvanotechnik

• Elektrotechnische Großinstallation

Grundseminar
Aufb au seminar 
Selbstlernen

8 LE
16 LE
16 LE 40 LE

Gruppe II

• Herstellung, Instandsetzung und War-
tung elektrotechnischer und medizin-
technischer Erzeugnisse

• Informationstechnik, elektrotechnische 
Installation

• Stromversorgung; Netzbetrieb
• Gasversorgung, Fernwärmeversorgung
• Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
• Herstellung feinmechanischer und 

optischer sowie spezieller Erzeugnisse 
aus Metall, Holz und Kunststoff 

• Aufb ereitung, Spinnerei mit Vorwerk, 
Vliesherstellung

• Weberei; Veredlung
• Herstellung von Schuhen

Grundseminar
Aufb auseminar 
Selbstlernen

8 LE
8 LE
8 LE 24 LE



DGUV Vorschrift  2

31

1 2 3 4

Betriebsart Art der Moti-

vations- und 

Informations-

maßnahmen

Umfang der 

Einzelmaß-

nahmen

Gesamt-

umfang der 

Motivations- 

und Informa-

tionsmaß-

nahmen

Gruppe II

Betriebe der Branchen Elektronische 
 Medienerstellung, Druck und Papier-
verarbeitung, die nicht der Gruppe III 
zuzuordnen sind

Präsenzphase 
Fernlehrgang

8 LE
8 LE 16 LE

Gruppe III

• Feinmechanische Handwerke: 
Hörgeräteakustik, Augenoptik, 
 Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede, 
Büchsenmacher

• Medientechnik
• Forschungsinstitute

Präsenzphase 
Fernlehrgang

6 LE
8 LE 14 LE

Gruppe III

• Zeitungs- und Zeitschrift envertrieb, 
Telearbeit, Werbeagenturen, Grafi k, 
Design, Druckvorstufe, Handbuch-
binderei, Fotostudio, Copy-Shop, 
 Mikroverfi lmung

• Spinnerei ohne Vorwerk
• Garnbe- u. verarbeitung, Strickerei und 

Wirkerei ohne Veredlung
• Herstellung von Bekleidung u. Wäsche, 

Konfektion von Textilprodukten, 
 Näherei; Textiler Service; Wäscherei, 
Chemischreinigung, Annahmestellen

• Instandsetzung von Schuhen
• Einzelhandel
• Betriebe der Gruppe II, die ausschließ-

lich wenige Aushilfen, Hilfskräft e oder 
ähnliche Beschäft igte mit geringer 
Gefährdung beschäft igen.

Fernlehrgang  8 LE 8 LE

Eine Lehreinheit (LE) entspricht 45 Minuten.

Die Motivations- und Informationsmaßnahmen sind innerhalb von 2 Jahren zu ab-
solvieren.
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Inhalte der Motivation und branchenneutralen Information sind:
• Verantwortung des Unternehmers und der Führungskräft e für Sicherheit und 

 Gesundheitsschutz, Rechtspflichten, Rechtsfolgen

• Wirtschaft liche Aspekte von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Nutzen 
für den Betrieb

• Psychologische Aspekte der Gefahrenwahrnehmung und des sicheren Ver-
haltens

• Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

• Vorgehensweise bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

• Entwicklung von Handlungsprogrammen für den Unternehmer

• Anlässe bedarfsgerechter betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Beratung

• Dienstleistungsangebote der Berufsgenossenschaft .

Themen der Informationsmaßnahmen sind z. B.:
• Handlungsfelder des Betriebsarztes

• Anlässe zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen

• Branchen- und tätigkeitsspezifi sche Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie 
 typische gesundheitliche Beschwerden der Beschäft igten

• Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Unfall- und Gesundheitsgefahren

• Ergonomische Fragestellungen

• Psychomentale Fehlbelastungen

• Maschinen und maschinelle Einrichtungen; verfahrenstechnische Anlagen

• Transport und Verkehr

• Arbeitsplätze/bauliche Einrichtungen

• Tätigkeiten mit Gefahrstoff en

• Brand- und Explosionsschutz

• Primärer und sekundärer Lärmschutz

• Sicherheit bei Arbeits- und Dienstwegen.

Unternehmer von Betrieben der
• Aufb ereitung, Spinnerei mit Vorwerk, Vliesherstellung,

• Weberei,

• Veredlung,

die im Rahmen einer nicht länger als fünf Jahre zurückliegenden Ingenieuraus-
bildung (TU oder FH) oder Ausbildung zum staatlich anerkannten Techniker oder 
 Meister bereits prüfungsrelevante Kenntnisse über Arbeitssicherheit und Gesund-
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heitsschutz am Arbeitsplatz nachweislich erworben haben oder der Berufsgenos-
senschaft   gegenüber eine nicht länger als fünf Jahre zurückliegende Ausbildung 
nachweisen können, die diese Themenbereiche einschließt, können auch Selbst-
lernmaß nahmen mit Wirksamkeitskontrolle (Fernlehrgang ohne Präsenz phasen) 
wählen.

2.2 Fortbildungsmaßnahmen

Im Anschluss an die Motivations- und Informationsmaßnahmen nimmt der Unter-
nehmer regelmäßig an von der Berufsgenossenschaft  durchgeführten oder aner-
kannten Fortbildungsveranstaltungen teil:

Tabelle: Fortbildungsmaßnahmen

1 2 3 4

Längstmögliche Frist 

zur Teilnahme an Fort-

bildungsmaßnahmen

Art der

Fortbildungs-

maßnahme

Mindestumfang 

der Fortbildungs-

maßnahme

Gruppe I 3 Jahre Präsenzmaßnahme 8 LE

Gruppe II 5 Jahre Präsenzmaßnahme 4 LE

Gruppe III 5 Jahre Präsenz- oder Selbst-
lernmaßnahme

2 LE

Der Unternehmer ist nach der Teilnahme an Motivations-, Informations- und Fortbil-
dungsmaßnahmen nicht dazu befähigt, als Betriebsarzt oder Fachkraft  für Arbeits-
sicherheit tätig zu werden.

3. Bedarfsorientierte Betreuung

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informationsmaßnahmen kann der 
 Unternehmer über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer externen Betreuung 
selbst entscheiden. Eine sachgerechte bedarfsorientierte betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung im Betrieb erfolgt auf der Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung, die erforderlichenfalls unter Einschaltung von Betriebsarzt 
und Fachkraft  für Arbeitssicherheit mit branchenspezifi schen Kenntnissen durch-
geführt wird. 

Darüber hinaus ist der Unternehmer verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen 
qualifi ziert in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes durch einen 
 Betriebsarzt oder eine Fachkraft  für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener 
 Fachkunde betreuen zu lassen. Besondere Anlässe für eine Betreuung durch 
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den Betriebsarzt und die Fachkraft  für Arbeitssicherheit können unter anderem sein 
die
– Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

– Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes oder verändertes Gefährdungs-
potenzial zur Folge haben,

– grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

– Einführung neuer Arbeitsverfahren,

– Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,

– Einführung neuer Arbeitsstoff e bzw. Gefahrstoff e, die ein erhöhtes oder verän-
dertes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

– Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,

– Beratung der Beschäft igten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei 
der Arbeit,

– Erstellung von Notfall- und Alarmplänen,

– Einführung neuer persönlicher Schutzausrüstung und Einweisung der Beschäft ig-
ten, falls erforderlich (insbesondere in den Fällen des § 31 der Unfallverhütungs-
vorschrift  „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1)).

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft  für Arbeitssicherheit kann 
unter anderem sein die
– Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von 

Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können unter anderem 
sein
– eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schicht-

systemen,

– die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeunter-
suchungen, Beurteilungen und Beratungen,

– Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen,

– Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiederein-
gliederung behinderter Menschen und der  (Wieder-) Eingliederung von 
 Rehabilitanden,

– Wunsch des Arbeitnehmers nach betriebsärztlicher Beratung,

– die Häufung gesundheitlicher Probleme,

– das Auft reten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die durch 
die Arbeit verursacht sein könnten,

– das Auft reten posttraumatischer Belastungszustände.
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Vorgenannte Aufstellung enthält typische Beratungsinhalte. Im Einzelfall ist auf-
grund betriebsspezifi scher Gegebenheiten weiterer Beratungsbedarf durch den 
Unternehmer festzulegen.

Anlassbezogene Beratungen zu spezifi schen Fachthemen können im Einzelfall auch 
durch Personen mit spezieller anlassbezogener Fachkunde erbracht werden, die 
nicht über eine Qualifi kation als Betriebsarzt bzw. Fachkraft  für Arbeitssicherheit 
verfügen. Dies kann beispielsweise für Beratungen im Zusammenhang mit Lärm-
minderungs-, Brandschutz- und Lüft ungsmaßnahmen zutreff en.

4. Schrift liche Nachweise

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten schrift lichen Nachweise zur Einsicht-
nahme durch die zuständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten

– Teilnahmenachweise an den Maßnahmen zur Motivation, Information sowie der 
Fortbildung,

– aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführte Gefährdungsbeurteilung,

– die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift .

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der alternativen bedarfs-
orientierten Betreuungsform nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbe-
treuung nach § 2 Abs. 2 oder 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift . 
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Köln, 08. Dezember 2010

BG-Dienstsiegel

(Hans-Peter Kern)
Vorsitzender des Vorstandes der 
Berufsgenossenschaft  Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift  

„Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift  2) 

der Berufsgenossenschaft  Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 

wird genehmigt.

Bonn, 20. Dezember 2010
Az.: IIIb-36051-10

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Im Auft rag
M. Koll

In dieser Ausgabe ist folgender Nachtrag enthalten:
Erster Nachtrag vom 1. Januar 2012, genehmigt am 29. November 2011.



37

Anhang 1 

(zu § 2)

Hinweise zur Bestellung und zum Tätigwerden der Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeits-

sicherheit 

1. Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit können als ständig oder zeitweise täti-
ge Kräft e schrift lich bestellt werden. Sie können vom Unternehmer eingestellt oder frei-
beruflich tätig sein oder auch einem überbetrieblichen Dienst angehören, den der Unter-
nehmer nach § 19 Arbeitssicherheitsgesetz vertraglich verpflichtet hat. 

Mit der Übertragung der Aufgaben nach § 3 und § 6 Arbeitssicherheitsgesetz in Verbin-
dung mit dieser Unfallverhütungsvorschrift  an einen überbetrieblichen Dienst erfüllt der 
Unternehmer seine gesetzliche Verpflichtung, wenn der Dienst mindestens die Forderun-
gen erfüllt, die ein Betriebsarzt und eine Fachkraft  für Arbeitssicherheit aufgrund des 
 Arbeitssicherheitsgesetzes zu erfüllen haben.

Hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen Betreuung durch Fachkräft e für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte wird auf die amtlichen Bekanntmachungen des Bundesarbeitsblattes Heft  
2/1994, Seite 70 „Qualitätsmerkmale und Anforderungen an Fachkräft e für Arbeitssicherheit 
für deren Aufgabenwahrnehmung“ und Heft  11/2000, Seite 34-35 „Gemeinsame Erklärung 
zur Qualität der Betreuung der Betriebe nach dem Arbeitsschutzgesetz“ verwiesen.

Eine qualitativ hochwertige betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung ist 
unabhängig von der Betreuungsform zu gewährleisten. Die Anforderungen erfüllen bei-
spielsweise die nach GQA und GQB gütegeprüft en Dienstleister. 

2. Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit sind in ihrer Eigenschaft  nicht verant-
wortlich zu machen für die Durchführung erforderlicher Maßnahmen. Eine zivil- und straf-
rechtliche Verantwortung liegt beim Unternehmer, den Vorgesetzten und den Aufsichts-
führenden, die aufgrund ihres Arbeitsvertrags verpflichtet sind, im Rahmen ihrer Befugnis 
die zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren sowie für eine wirksame erste Hilfe erforderlichen Anordnungen und Maß-
nahmen zu treff en und dafür zu sorgen haben, dass diese befolgt werden. Zur Weisungs-
freiheit von Betriebsärzten und Fachkräft en für Arbeitssicherheit siehe auch § 8 Abs. 1 
und 2 Arbeitssicherheitsgesetz im Anhang 5. 

Der Unternehmer hat nach § 2 Abs. 3 und § 5 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz die Fort-
bildung der Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit zu ermöglichen.
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3.  Um eine praxisnahe, betriebsgerechte und flächendeckende Einbeziehung aller Betriebe 
in die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung zu erreichen, kann die Be-
rufsgenossenschaft  Steuerungs- bzw. Koordinierungsaufgaben übernehmen, z. B. die 
Anschrift en von externen Betriebsärzten und Fachkräft en für Arbeitssicherheit, überbe-
trieblichen Diensten usw. ermitteln und den Betrieben auf Anforderung in geeigneter Form 
bekannt geben.

4.  Bericht der Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit:
 Die Berichtspflicht besteht für jeden bestellten Betriebsarzt oder bestellten überbetriebli-

chen betriebsärztlichen Dienst und für jede Fachkraft  für Arbeitssicherheit oder bestellten 
überbetrieblichen sicherheitstechnischen Dienst (in Betrieben mit mehreren bestellten 
Betriebsärzten bzw. mehreren bestellten Fachkräft en für Arbeitssicherheit für den leiten-
den Betriebsarzt bzw. für die leitende Fachkraft  für Arbeitssicherheit).

Betriebsärzte, Fachkräft e für Arbeitssicherheit oder überbetriebliche Dienste sollten min-
destens einmal im Jahr die Ergebnisse ihres Einsatzes im Betrieb in einem Bericht zusam-
menfassen.

5.  Bei Feststellung der Zahl der Beschäft igten zur Zuordnung der Betreuungsmodelle sind 
Teilzeitbeschäft igte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 
20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Als Beschäft igte zählen auch Personen, die nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
im Betrieb tätig sind.

In Heimarbeit Beschäft igte nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Arbeitsschutzgesetz werden bei der Be-
rechnung der Einsatzzeiten nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für Personen, die auf Grund 
von Werkverträgen im Betrieb tätig werden (z.B. Fremdfi rmenmitarbeiter).

6.  Den Unternehmen wird empfohlen, das Zeitkontingent für die Grundbetreuung entspre-
chend den betriebsspezifi schen Gegebenheiten zwischen Betriebsarzt und Fachkraft  für 
Arbeitssicherheit aufzuteilen.

7.  Betriebsbegriff :
Ein Betrieb im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift  ist eine geschlossene Einheit, die 
durch organisatorische Eigenständigkeit mit eigener Entscheidungscharakteristik geprägt 
ist. Die Eingruppierung eines Betriebs in eine Betreuungsgruppe nach Anlage 2 erfolgt 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Betriebszweckes, aber nicht nach Tätigkeiten. Die 
nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die Zuordnung von Betrieben zu ihren jeweiligen 
Betreuungsgruppen und die Berechnung der Einsatzzeit für die Grundbetreuung:
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8.  Anhang zur Ermittlung der Einsatzzeiten der Grundbetreuung nach § 2 Abs. 3 i.V.m. 
 Anlage 2 Abschnitt 2 und Abschnitt 4

1. Elektrotechnische Industrie (gewerblich)

WZ 
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung Gruppe Einsatz -
zeit BA  
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr 
und Be-
schäft  ig-
tem/r)

Zahl der 
Beschäf-
tigten

Einsatz-
zeit BA 
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr)

Herstellung 
elektrischer 
Haushaltsge-
räte 27.5

Herstellung von Haushalts-
geräten II 1,5 1.200 1.800

Einsatzzeit der Grundbetreuung BA und Sifa: 1.800

2. Medienkonzern (Modellbetriebe, gewerblich)

WZ 
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung Gruppe Einsatz-
zeit BA
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr 
und Be-
schäft ig-
tem/r)

Zahl der 
Beschäf-
tigten

Einsatz-
zeit BA 
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr)

Hör- und Buch- 
und Zeit-
schrift enverlag 58.1

Verlegen von Büchern und 
Zeitschrift en III 0,5 133 66,5

Zeitungsverlag 58.13 Verlegen von Zeitungen III 0,5 179 89,5

Vorstufen-
betrieb 18.13 Druck und Medienvor stufe III 0,5 63 31,5

CD-Produkti-
onsstätte 18.2

Vervielfältigung von be-
spielten Ton-, Bild-, und 
Datenträgern II 1,5 56 84,0

Druckhaus 18.11 Drucken von Zeitungen II 1,5 671 1006,5

Buchbinderei 18.14

Binden von Druckerzeug-
nissen u. damit verbun-
dene Dienstleistung II 1,5 140 210,0

Vertriebsge-
sellschaft 58.13 Verlegen von Zeitungen III 0,5 175 87,5

Einsatzzeit der Grundbetreuung BA und Sifa: 1575,5
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3. Stadtwerke Musterstadt AG (gewerblich)

WZ 
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung Gruppe Einsatz-
zeit BA
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr 
und Be-
schäft ig-
tem/r)

Zahl der 
Beschäf-
tigten

Einsatz-
zeit BA 
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr)

35.1 Elektrizitätsversorgung II 1,5 322 483

Einsatzzeit der Grundbetreuung BA und Sifa: 483

4. Muttergesellschaft  eines Konzerns / Holdinggesellschaft 

WZ 
2008
Kode

WZ 2008 – Bezeichnung Gruppe Einsatz-
zeit BA
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr 
und Be-
schäft ig-
tem/r)

Zahl der 
Beschäf-
tigten

Einsatz-
zeit BA 
u. Sifa 
(Stunden 
pro Jahr)

70.1

Verwaltung und Führung 
von Unternehmen und 
Betrieben III 0,5 2.000 1.000

Einsatzzeit der Grundbetreuung BA und Sifa: 1.000
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Anhang 2

(zu § 4)

Branchenspezifi sche Themen der Ausbildung von Fachkräft en für Arbeitssicherheit

Die Ausbildungslehrgänge werden nach den Grundsätzen gestaltet, die das frühere BMA 
mit Schreiben vom  29. Dezember 1997 an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
im Rahmen der Fachaufsicht festgelegt hat.

Fachkräft e für Arbeitssicherheit, die einen Ausbildungslehrgang mit Erfolg abgeschlossen 
 haben, der nach den Grundsätzen gestaltet war, die das BMA mit Fachaufsichtsschreiben 
vom 2. Juli 1979 festgelegt hatte, dürfen weiterhin bestellt werden.

Die Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit der Fachkräft e für Arbeitssicherheit werden 
in Informationsschrift en der Berufsgenossenschaft  erläutert. Sie werden dem Unternehmer 
und der angehenden Fachkraft  im Vorfeld der Ausbildungsmaßnahmen zugestellt.

Durch § 4 Abs. 4, Satz 2 und § 4 Abs. 5, Satz 2 soll solchen Betrieben, die weder einen  Meister, 
Techniker noch Ingenieur beschäft igen oder für die Tätigkeit freistellen können, die Möglich-
keit eingeräumt werden, eine eigene Fachkraft  für Arbeitssicherheit zu bestellen. 

Als in „gleichwertiger Funktion tätig“ im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 2 können z. B. Führungs-
kräft e angesehen werden, denen das Weisungsrecht für mindestens 10 Arbeitnehmer über-
tragen wurde. Daneben muss die zur Bestellung vorgesehene Person über angemessene 
fachliche Kompetenzen und genaue Kenntnisse der betrieblichen Verhältnisse verfügen.

Die Berufsgenossenschaft  prüft  im Einzelfall die Voraussetzungen zur Bestellung. 

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Fachkraft  für Arbeitssicherheit unmittelbar dem 
Leiter des Betriebs untersteht. 

Entsprechend Ziff er 7 des Fachaufsichtsschreibens des BMA vom 29. Dezember 1997 
(Az: IIIb7-36042-5) zur Ausbildung zur Fachkraft  für Arbeitssicherheit werden in der Aus-
bildungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) die erforderlichen bereichsbezogenen 
Kenntnisse vermittelt, wobei in der Regel auf das in den Ausbildungsstufen I und II erwor-
bene Wissen aufgebaut wird. Dabei werden die Rahmenanforderungen gemäß der Aus-
bildungskonzeption berücksichtigt, wonach die Rahmenthemen der Ausbildungsstufe III 
den nachfolgenden 5 Themenfeldern zugeordnet werden:
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1. Spezifi sche Gefährdungsfaktoren,

2. Spezifi sche Maschinen/Geräte/Anlagen,

3. Spezifi sche Arbeitsverfahren

4. Spezifi sche Arbeitsstätten

5. Spezifi sche personalbezogene Themen.

Die Rahmenthemen werden wie folgt untergliedert:

Rahmenthema Unterthemen Themen-

felder

1. Brand- und 
Explosionsschutz

– Vorbeugender und abwehrender Brand- und Explosionsschutz
– Sicherer Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten
– Druck, Veredelung und Verarbeitung mit Lösemitteln, Wasch-

mitteln, Farben und Lacken

1

2. Arbeiten mit / 
in der Nähe von 
Energieträgern 
und Strahlungs-
quellen

– Energieerzeugung
– Arbeiten mit / in der Nähe von Energieträgern – Trocknungs-

verfahren, z. B. UV-Trocknung, IR-Trocknung, Hochfrequenz-
Trocknung, Heißluft -Trocknung

1, 2

3. Schutz vor Sturz 
aus der Höhe / in 
die Tiefe

– Maßnahmen zur Absturzsicherung an hochgelegenen Arbeits-
plätzen einschließlich Persönlichen Schutzausrüstungen, 
 Sicherungsgeräte gegen Absturz und Rettungsgeräte

– Sicherer Umgang mit Leitern und Tritten

1, 2

4. Biologische 
Sicherheit

– Anforderungen an Hygiene, Arbeitsweise und Wartung von 
 raumluft technischen Anlagen

– Sicherer Umgang mit Krankenhauswäsche
– Einsatz von Kühlschmierstoff en

1, 2, 3

5. Verkettete und 
flexible Systeme

– Sicherheitsanforderungen an Verkettungsanlagen von automa-
tischen Fertigungslinien und automatischen Warentransport-
systemen

– Spezielle Maschinen, Anlagen und Fertigungstechniken
– Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausrüstung und 

Steuerung von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen
– Anlagen der Energieversorgung
– Anlagen der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung

2, 3

6. Erzeugung, 
Bearbeitung, 
Verarbeitung und 
Veredelung von 
Werk- und Bau-
stoff en

– Spezielle Maßnahmen zum Arbeitsschutz in Betrieben des 
Druckes und der Papierverarbeitung, z. B. Digitaldruckereien, 
Flexodruckereien, Off setdruckereien, Siebdruckereien, Tief-
druckereien, Fotostudios, Mikroverfi lmung, Fotolabor, Buch-
bindereien, Betriebe der Kartonagenverarbeitung, Betriebe der 
Wellpappenherstellung und -verarbeitung

– Spezielle Sicherheitstechnik für Maschinen und Anlagen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie, der Schuhherstellung und 
-reparatur sowie in Wäschereien und Chemischreinigungen

2, 3
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Rahmenthema Unterthemen Themen-

felder

7. Organisation 
der Instandhal-
tung / Störungs-
beseitigung

– Sicherungsmaßnahmen auf Baustellen
– Maßnahmen zur sicheren Störungsbeseitigung an Maschinen 

und Anlagen mit besonderen mechanischen Gefährdungen
– Sicherheitstechnische Einrichtungen für Instandhaltungsmaß-

nahmen an automatischen Warentransportsystemen
– Sicherheit im Werkstattbereich

3, 4

8. Chemische 
Verfahren

– Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit Gefahrstoff en
– Sicherer Umgang mit Arbeitsstoff en bei der Medienerstellung 

und -verarbeitung

1, 3, 4

9. Erstellung, 
Instandhaltung 
und Beseitigung 
von baulichen 
Einrichtungen und 
Anlagen

– Errichtung von Baustellen
– Montagearbeiten
– Instandhaltung
– Koordinationspflichten und Fremdfi rmeneinsatz

3, 4, 5

10. Gefährdung / 
Belastung be-
stimmter Perso-
nengruppen

– Auswahl und Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen
– Sicheres Heben und Tragen von Lasten
– Ergonomie an Sitzarbeitsplätzen
– Arbeiten in Fremdunternehmen
– Möglichkeiten der Einflussnahme auf Verhaltensweisen der 

 Beschäft igten
– Präventionsmaßnahmen für Beschäft igte in Transport- und 

Lagerbereichen sowie für Beschäft igte in Lärmbereichen
– Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der Schichtarbeit, 

der elektronischen Medienerstellung sowie beim Austragen von 
Druckprodukten

3, 5

Ausbildungsmaßnahmen der Stufe III können bereits in den Zeiträumen zwischen den 
 Präsenzphasen der Ausbildungsstufen I (Grundausbildung) und II (Vertiefende Ausbildung) 
durchgeführt werden, soweit die erforderlichen fachlichen Kenntnisse vorhanden sind. 
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Anhang 3

(zu Anlage 2 Abschnitt 2)

Aufgabenfelder der Grundbetreuung und Beschreibung möglicher Aufgaben

Anhang 3 listet zu den Aufgabenfeldern der Grundbetreuung nach Anlage 2 Abschnitt 2 
 unverbindlich mögliche Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit auf, 
die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssicher-
heitsgesetz anfallen können.

1 Unterstützung bei der Gefährdungs beurteilung (Beurteilung der Arbeits bedingungen)

1.1 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur Gefährdungs beurteilung

• Beratung des Arbeitgebers/Leiters des Betriebs bei der Organisation der Gefähr dungsbeurteilung
– Zum Grundanliegen informieren und sensibilisieren 
– Betriebliches Konzept zur Umsetzung entwickeln
– Regelungen zur Durchführung entwickeln
– Konzept  zur Implementierung eines ständigen Verbesserungsprozesses ent wickeln

• Unterstützung der Führungskräft e
– Zum Grundanliegen, zu betrieblichem Konzept und zu Regelungen zur Durchführung informieren 

und sensibilisieren
– Führungskräft e zur eigenständigen Durchführung qualifi zieren
– Hilfsmittel einschl. Dokumentationsvorlagen für Führungskräft e entwickeln und einführen; 

unter Beteiligung der Führungskräft e bedarfsgerecht anpassen
– Betriebliche Musterbeispiele entwickeln

1.2 Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

• Führungskräft e bei unterschiedlichen Anlässen direkt beraten
• Fachkunde insbesondere bei der Gefährdungsermittlung, Risikobeurteilung und der Ableitung der 

erforderlichen Maßnahmen als Grundbetreuung einbringen
• Motivierung der Beschäft igten zur Beteiligung unterstützen
• Bei der Wirkungskontrolle erforderlicher Maßnahmen beraten
• Bei der Dokumentation im Sinne von § 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) unter stützen

1.3 Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungs beurteilung 

• Stichprobenhaft  prüfen, ob Beurteilungen der Arbeitsbedingungen bei den rele vanten Anlässen 
in der vorgesehenen Qualität durchgeführt werden (Auditieren)

• Auswertungen zusammenfassen und vergleichen sowie Verbesserungsbedarfe ableiten 
(z. B. im Rahmen des Jahresberichts)

• Schwerpunktprogramme zur kontinuierlichen Verbesserung vorschlagen
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2 Unterstützung bei grundlegenden Maß nahmen der Arbeits gestaltung – 

Ver hältnis prävention

2.1 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden Arbeits systemen

• Erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen überprüfen und Durchführung (Umset zung) beobachten: 
Zustand der Arbeitssysteme ermitteln und beurteilen sowie Soll-Zustände festlegen im Hinblick auf 
Arbeitsmittel, Arbeitsstoff e, Arbeitsorganisation usw. (Erfüllung der Anforderungen nach § 4 ArbSchG)
– In regelmäßigen Abständen Begehungen durchführen, Gefährdungsermittlungen und -beurtei-

lungen mit geeigneten Methoden; Gesundheitsfaktoren in Ar beitssystemen ermitteln und deren 
Potenziale beurteilen

– Arbeitsmittel, Betriebsanlagen, Arbeitsverfahren, Einsatz von Arbeitsstoff en, Arbeitsplatz-
gestaltung, soziale und sanitäre Einrichtungen überprüfen – unter Beachtung arbeitsphysiolo-
gischer, arbeitspsychologischer und sonstiger ergo nomischer sowie arbeitshygienischer Fragen

– Arbeitsablauforganisation einschließlich Arbeitsaufgaben, -rhythmus und Ar beitszeit- und 
 Pausengestaltung überprüfen

– Arbeitsstätten und Arbeitsumgebung überprüfen
– Personaleinsatz (Arbeitsplatzwechsel, Alleinarbeit) überprüfen

• Lösungssuche unterstützen, Gestaltungsvorschläge unterbreiten, Durch- und Um setzung begleiten 
und darauf hinwirken
– Technische Maßnahmen (Sicherheitstechnik, Ergonomie, einschließlich In standhaltung der 

Schutzeinrichtungen)
– Organisatorische Maßnahmen
– Hygienemaßnahmen
– Auswahl, Erprobung, Einsatz, Benutzung, Instandhaltung  von persönlichen Schutzausrüstungen 

(PSA)
– Gestaltung organisationsbezogener Gesundheitsfaktoren (Gestaltung von Arbeitsauf gaben, 

Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung zur Förderung der Gesundheit)
– Arbeitsplatzwechsel sowie Eingliederung und Wiedereingliederung behinderter Menschen

• Wirkungskontrollen durchführen
– Durchführung überprüfen
– Wirksamkeit von durchgeführten Schutzmaßnahmen
– Auf neue Gefährdungen überprüfen

2.2 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention bei Veränderung der Arbeitsbedingungen

Z. B. bei Veränderungen von Arbeitsplätzen, Ersatzbeschaff ung von Maschinen, Ge räten, Änderung 
von Arbeitsverfahren, Veränderung betrieblicher Abläufe, Prozesse, Einführung von Arbeitsstoff en, 
Materialien, Veränderungen der Arbeitszeitgestaltung

• Vor Inbetriebnahme bzw. Einführung prüfen auf
– Erfüllung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderungen
– Vorhandensein von Betriebsanleitungen, Betriebsanweisungen, Sicherheits datenblättern usw.
– Vorhandensein von Warn- und Gefahrenhinweisen
– Bereitstellung erforderlicher PSA
– Fortschreibung Gefährdungsbeurteilung
– Ggf. Ableitung ergänzender Maßnahmen

• Auf grundlegende Änderungen im Sinne des Geräte- und Produktsicherheits gesetzes (GPSG) 
prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen einfordern (einschl. Dokumentationen und Nachweise)

• Zu Festlegungen von erforderlichen Prüfungen im Sinne der Betriebssicherheits verordnung 
(BetrSichV) beraten
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3 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 

Ver haltensprävention

3.1 Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Qualifi zierungs maßnahmen

Hinwirken auf und Mitwirken bei insbesondere 
• Aufb au eines Unterweisungssystems und der Durchführung von Unterweisungen
• Erstellung von Betriebsanweisungen
• Entwicklung von Verhaltensregeln
• Durchführung von Qualifi zierungsmaßnahmen mit Arbeitsschutzbezug

3.2 Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten

Insbesondere
• auf sicherheitsgerechtes und gesundheitsgerechtes Verhalten hinwirken
• auf die Benutzung der PSA hinwirken

3.3 Information und Aufk lärung

Beschäft igte informieren und aufk lären insbesondere über
• Unfall- und Gesundheitsgefahren
• sicher heits- und gesundheitsgerechtes Verhalten
• Sicher heits- und Schutz einrichtungen

3.4 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäft igten

4 Unterstützung bei der Schaff ung einer geeigneten Organi sation und Integra tion in die 

Führungs tätigkeit

4.1 Integration des Arbeitsschutzes in die Aufb auorganisation

Unterstützen insbesondere bei 
• Übertragung von Aufgaben und Befugnissen im Arbeitsschutz 
• Kontrolle der Erfüllung der Aufgaben 
• Gewährleistung der Beauft ragtenorganisation (Arbeitsschutzorganisation: Betriebsarzt, Fachkraft  

für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauft ragte, Ersthelfer, ...)
• Kooperationsverpflichtung der Führungskräft e mit Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit 
• Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber im Sinne des § 8 ArbSchG (Unterauft räge, Zeit arbeit, 

Baustellen u. Ä.)

4.2 Integration des Arbeitsschutzes in die Unternehmensführung

Unterstützen insbesondere bei 
• Entwicklung einer betrieblichen Arbeitsschutzstrategie durch die obers te Leitung und Bekannt-

machen im Betrieb
• Förderung des arbeitsschutzgerechten Führens
• Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelange bei strategischen und operativen Ent scheidungen
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4.3 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der Arbeitsschutz maßnahmen

Unterstützen bei der Organisation der Ressourcenbereitstellung, insbesondere hinsichtlich
• erforderlicher Mittel (gemäß § 3 Abs. 2 ArbSchG) zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen
• Schaff en personeller Voraussetzungen und Sicherstellen erforderlicher Qualifi kation:

– Mitwirken bei der Schulung der Sicherheitsbeauft ragten
– Mitwirken bei der Schulung der Ersthelfer 

• Schaff en der organisatorischen Voraussetzungen für die Mitwirkungspflichten der Beschäft igen 
(gemäß § 3 Abs. 2 ArbSchG)

4.4 Kommunikation und Information sichern

Insbesondere unterstützen beim
• Einrichten und Betreiben des Arbeitsschutzausschusses 
• Bereitstellen erforderlicher Informationen für alle Beteiligten

4.5 Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelange in betrieblichen Prozessen

Unterstützen, um Arbeitsschutzbelange in betrieblichen Prozessen durch Regelungen organisatorisch 
sicherzustellen, insbesondere 
• in allen Produktions- und Dienstleistungsprozessen (Integration in den betriebli chen Alltag)
• für Investitions- und Planungsprozesse
• für Neubau-, Umbau-, Anbauvorhaben
• für Beschaff ung von Arbeitsmitteln (Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Arbeits stoff e)
• für Vergabe von Auft rägen an Fremdfi rmen; Zusammenarbeit mehrerer Arbeit geber
• für Instandhaltung (z. B. Baulichkeiten, Maschinen, Anlagen)
• für Einstellung neuer Mitarbeiter, Umsetzung von Mitarbeitern

4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifi sche Prozesse organisieren

Unterstützen, um arbeitsschutzspezifi sche Prozesse zu organisieren, insbesondere bei
• Umgang mit dem Vorschrift en- und Regelwerk zum Arbeitsschutz (Vorschrift en- und Regelwerksma-

nagement)
• Überwachen des Zustands der Arbeitsbedingungen 
• Umgang mit externen Vor gaben zum Arbeitsschutz (Auflagenmanagement)
• Organisation der Ersten Hilfe; Einsatzplanung der Ersthelfer
• Notfallmanagement, Störfallorganisation
• Unfallmeldewesen
• Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

4.7 Ständige Verbesserung sicherstellen

Unterstützen insbesondere bei
• der Ableitung und Vorgabe von Zielen aus der Bestandsaufnahme 
• der Durchführung von Maßnahmen 
• der Bewertung von Stand und Entwicklung 
• der Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen 
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5 Untersuchungen nach Ereignissen

5.1 Untersuchung nach Ereignissen, Ursachenanalysen und deren Auswertungen

• Meldepflichtige Unfälle, nicht-meldepflichtige Unfälle, Beinaheunfälle, Erste-Hilfe-Fälle, relevante 
Zwischenfälle ohne Personenschäden; speziell auch tödliche, le bensbedrohliche und Massenun-
fälle

• Berufskrankheiten (Verdachtsfälle, anerkannte Berufskrankheiten)
• Arbeitsbedingte Erkrankungen; Auswertung von Gesundheitsberichten von Kran kenkassen
• Wegeunfälle

5.2 Ermittlung von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten arbeitsbedingter Er krankungen

5.3 Verbesserungsvorschläge

Ableiten von Verbesserungsvorschlägen aus den Analysen und Untersuchungen zur
• Vermeidung der Wiederholung der eingetretenen Unfälle und Erkrankungen und anderer Ereignisse
• Vermeidung vergleichbarer Unfälle, Erkrankungen und anderer Ereignisse
• Bekämpfung von Unfallschwerpunkten und Schwerpunkten arbeitsbedingter Erkrankungen

6 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungs kräft en, betrieblichen 

Inte ressenvertretungen, Beschäft igten

6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik und Arbeitsmedizin, wissenschaft lichen 

 Erkenntnissen

Beobachtung und Auswertung
• von Vorschrift en und ihrer Weiterentwicklung
• der Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin be-

züglich
– des Wissensstandes zu Gefährdungen und zu Gesundheitsfaktoren
– Fortschritt bei Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheit einschl. menschengerechter Arbeitsge-

staltung

6.2 Beantwortung von Anfragen

6.3 Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließlich Team be sprechungen

6.4 Externe Beratung zu speziellen Problemen des Arbeitsschutzes organisieren

7 Erstellung von Dokumen tationen, Erfüllung von Meldepflichten

7.1 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen

Insbesondere bei
• Erfüllung spezieller Forderungen (z. B. Explosionsschutz-Dokument)
• Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten
• Prüfung von Geräten nach BetrSichV
• Unterstützung bei der Dokumentation von Zugangsberechtigungen zu besonders gefährlichen 

Arbeitsbereichen (§ 9 ArbSchG)
• Unterweisung
• Unterrichtung über Schutzmaßnahmen bei besonderen Gefahren
• Freigabe von Anlagen usw. für spezielle Tätigkeiten
• Übertragung von Aufgaben
• Kontrollen für Alleinarbeit
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7.2 Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber den zuständigen Behörden und 

Unfallversicherungsträgern

7.3 Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber einschließlich Angabe des jeweiligen 

Umsetzungsstandes

7.4 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme der Einsatzzeiten

8 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen

8.1 Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern

8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit seinen Führungskräft en

Insbesondere zu Themen wie
• Aufarbeitungen der bestehenden Risiken im Unternehmen sowie Gesundheitsfaktoren in den 

 Arbeitssystemen
• Umsetzung von Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheit in den Arbeitssystemen
• Analysen der Verankerung des Arbeitsschutzes in allen Tätigkeiten und in die betrieblichen 

 Führungsstrukturen
• Planungen zu Veränderungen von Arbeitssystemen und der betrieblichen Organisation
• Schlussfolgerungen für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit

8.3 Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauft ragten entsprechend §§ 9, 10 und 11 

Arbeitssicherheitsgesetz 

8.4 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich Betriebsversammlungen

8.5 Nutzung eines ständigen Kontaktes mit Führungskräft en

8.6 Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Insbesondere 
• Vorbereitung 
• Teilnahme 
• Auswertungen

9 Selbstorganisation

9.1 Ständige Fortbildung organisieren (Aktualisierung und Erweiterung)

9.2 Wissensmanagement entwickeln und nutzen

9.3 Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen der Beschäft igten

9.4 Erfahrungsaustausch insbesondere mit den Unfallversicherungsträgern und den zuständigen 

Behörden nutzen
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Anhang 4

(zu Anlage 2 Abschnitt 3)

Betriebsspezifi scher Teil der Betreuung

Anhang 4 beschreibt unverbindlich die zu berücksichtigenden Aufgabenfelder sowie Auslö-
se- und Aufwandskriterien und Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung betriebs-
spezifi sch erforderlich sein können. Weitere Aufgaben können sich anhand der betrieblichen 
Erfordernisse und der Gefährdungsbeurteilung ergeben.

A Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen des betriebsspezifi schen Teils 

der Betreuung

Relevanz und Umfang des betriebsspezifi schen Teils der Betreuung sind durch den 
Arbeitgeber zu ermitteln und regelmäßig zu überprüfen. Dabei hat er sich durch 
Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit beraten zu lassen. Die folgenden 
Tabellen beschreiben die bei der Ermittlung und Überprüfung zu berücksichtigen-
den Aufgabenfelder, Auslöse- und Aufwandskriterien sowie zu erbringende Leistun-
gen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach §§ 3 und 6 
Arbeitssicherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung betriebsspezifi sch erfor-
derlich sein können. 

Für jedes Aufgabenfeld der nachfolgenden Tabellen sind in zwei Spalten Auslöse-
kriterien und Aufwandskriterien beschrieben. Die Ermittlung und Überprüfung er-
folgt in zwei Schritten, die jeweils in Teilschritte unterteilt sind.
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Schritt 1: Prüfung der Relevanz der Aufgabenfelder

Jedes Aufgabenfeld ist anhand der beschriebenen Auslösekriterien 
auf seine Relevanz für eine betriebsspezifi sche Betreuung zu prüfen. 
Die Auslösekriterien beschreiben betriebliche Zustände für die ein-
zelnen Aufgabenfelder, deren Zutreff en mit „ja“ oder „nein“ zu be-
antworten ist. Bei mindestens einem „ja“ in einem Aufgabenfeld ist 
die Auslöseschwelle für die betriebsspezifi sche Betreuung für das 
jeweilige Aufgabenfeld überschritten.

Teilschritt 1.1:  Pro Aufgabenfeld jedes Auslösekriterium bewerten nach trifft   zu: 
„ja“ oder „nein“.

Die Zusammenstellung der Auslösekriterien in den nachfolgenden 
Tabellen ist nicht abschließend. In der jeweils letzten Zeile (gekenn-
zeichnet mit fortlaufendem Buchstaben und ...) können weitere be-
triebsspezifi sche Auslösekriterien ergänzt werden.

Teilschritt 1.2:  Jedes Aufgabenfeld überprüfen, ob die Auslöseschwelle über-
schritten ist.

Wenn mindestens eines der Auslösekriterien in einem Aufgaben-
feld zutrifft  , ist die Auslöseschwelle über schritten, und für dieses 
Aufgabenfeld ist dann eine betriebsspezifi sche Betreuung erfor-
derlich.

Pro Aufgabenfeld bestimmen: Betriebsspezifi sche Betreuung er-
forderlich: „ja“ oder „nein“.

Teilschritt 1.3:   Feststellen der zeitlichen Dauer des Erfordernisses betriebsspezi-
fi scher Be treu ung.

Nur wenn einzelne Auslösekriterien aufgrund spezifi scher Bedingun-
gen zeitlich befristet zutreff en, kann auch die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung für diesen Teil des Aufgabenfeldes 
zeitlich befristet sein. 

Treten temporäre Anlässe betriebsspezifi sch wiederholend auf, er-
gibt sich dafür eine ständige betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung. 
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Schritt 2: Festlegen der Leistungen und des Personalaufwandes 

Die Festlegung der Leistungen und des Personalaufwandes erfolgt 
mithilfe von Aufwandskriterien. Aufwandskriterien sind Beschrei-
bungen der möglichen Leistungen von Betriebsarzt und Fachkraft  für 
Arbeitssicherheit, aus denen sich der Aufwand für die betriebsspe-
zifi sche Betreuung ableiten und quantitativ abschätzen lässt.

Teilschritt 2.1:   Ermitteln und Festlegen der betriebsärztlichen und sicherheitstech-
nischen Leistungen für jedes Aufgabenfeld, bei dem die Auslöse-
schwelle überschritten ist.

Mithilfe der Spalte „Beschreibung der Leistungen“ in den nachfol-
genden Tabellen sind die Leistungen für den betriebsspezifi schen 
Teil der Betreuung bezogen auf die konkre ten betrieblichen Bedin-
gungen inhaltlich zu beschreiben und betrieblich zu vereinbaren.

Teilschritt 2.2:   Ermitteln und Festlegen des betrieblich erforderlichen Personalauf-
wandes für jedes Aufgabenfeld, getrennt für den Betriebsarzt und die 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit.

Anhand der Leistungsbeschreibung ist in der Spalte „Personalauf-
wand“ jeweils getrennt für den Betriebsarzt und für die Fachkraft  für 
Arbeitssicherheit für das jeweilige gesamte Aufgabenfeld der Perso-
nalaufwand in Stunden festzulegen.

Der Aufwand soll möglichst als Stunden/pro Jahr bezogen auf ein 
Jahr festgelegt werden. Handelt es sich um eine temporäre Aufgabe, 
die über mehrere Jahre auft ritt, soll der Jahresaufwand getrennt für 
die relevanten Jahre ermittelt werden.
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B Leistungsermittlung

1 Regelmäßig vor liegende betriebs spezifi sche Unfall- und Gesundheitsgefahren, 

Erfordernisse zur menschen gerechten Arbeitsgestaltung

1.1 Besondere Tätigkeiten

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Feuerarbeiten in brand- und 
ex plosionsgefährdeten Be-
reichen 

• Ermitteln und Analysieren der 
spezifi  schen Gefähr dungs-
situation (Gefähr dungs fak toren, 
Quellen, gefahrbringen de Bedin-
gun gen, Wechselwirkun gen)

• Spezifi sche tätigkeitsbezogene 
Risiko beur tei lungen

• Ermitteln des relevanten Stands 
der Tech nik und Arbeitsmedizin

• Beratung zum Festlegen von 
Soll-Zustän den für die ermit telten 
Risiken

• Entwickeln von Schutzkon zepten

• Umsetzen der Schutzkonzepte 
unter stüt zen und begleiten

• Durchführen von regelmä ßigen 
Wir kungs kontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

b) Gefährliche Arbeiten an unter 
Druck stehenden Anlagen

c) Arbeiten in gasgefährdeten 
Be rei chen

d) Andere gefährliche Arbeiten 
(Schwei ßen in engen Räu men, 
Sprengarbeiten, Fällen von 
Bäu men, ...)

e) Arbeiten unter Infektions -
gefah ren

f) Umgang mit ionisierender 
Strah lung, Arbeiten im Bereich 
elek tro magnetischer Felder

g) Alleinarbeit

h) Andere Tätigkeiten, die beson-
dere Schutzmaßnahmen er-
fordern

i) Tätigkeiten, die nicht typisch 
für den Wirtschaft szweig bzw. 
für das Kern geschäft  des Be-
triebs sind

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Vielzahl von unterschiedli chen 
Quellen bzw. besondere ge-
fahr brin gende Bedingungen für 
spe zifi sche Gefährdungen 
(z. B. Lärmquellen)

• Ermitteln und Analysieren der 
spezifi schen Gefähr dungs-
situation (Gefähr dungs fak toren, 
Quellen, gefahrbringende Bedin-
gun gen, Wechselwirkun gen, ...)

• Spezifi sche Risikobeurtei lungen 
für die Ar beitsplätze, -stätten

• Beratung zum Festlegen von 
Soll-Zustän den

• Ermitteln des relevanten Stands 
der Tech nik und Arbeitsmedizin

• Entwickeln von Schutzkon zepten

• Umsetzung der Schutzkonzepte 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmä ßigen 
Wirkungs kontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

b) Vielzahl von unterschiedlichen 
Ge fahrstoff en

c) Arbeitsplätze, die besondere 
Schutzmaßnahmen bei Tätig-
keiten mit krebserzeugenden, 
erbgutverändernden und 
fruchtbarkeitsgefährdenden 
Gefahrstoff en gemäß Gefahr-
stoff verordnung er fordern

d) Arbeitsplätze, an denen mit 
biologi schen Arbeitsstoff en der 
Ri siko gruppe 4 gemäß Bio stoff -
ver ordnung umge gangen wird

e) Gefährliche Arbeitsgegenstän-
de (Abmessungen, Gewichte, 
Ober  flächenbeschaff enheit, 
thermische Zu stände, ...) bzw. 
besondere gefahrbringende 
Be dingungen im Um gang

f) Arbeiten an hohen Masten, 
Tür men und an anderen 
hochgele genen Ar beitsplätzen

g) Unübersichtliches Werksge-
lände mit in ner betrieblichem 
Transport und Ver kehr

h) Arbeitsplätze, die besondere 
Schutz maßnahmen erfordern

i) Arbeitsplätze mit speziellen 
An for derungen an die Funk-
tions fähigkeit sowie an die 
Über prü fung der Wirksamkeit 
von Schutzmaß nahmen (Bei-
spiel: Umfangreiche Prüfungen 
nach BetrSichV – beachte 
insbes. § 3 Abs. 3, sowie §§ 10 
und 14 ff . BetrSichV) 

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien a) bis c)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

Tätigkeiten mit Potenzialen 
psychi scher und physischer 
Fehlbean spru chung:

a) Anforderungen aus der Arbeits-
auf gabe (hohe Aufmerksam-
keitsan for derungen, große 
Ar beitsmenge, be sonderer 
Schwie rigkeitsgrad, ...) mit 
Po tenzialen psychischer 
Fehlbe anspruchungen

• Analyse der Anforderungen aus 
Arbeits auf gabe und -organisation 
an die Psyche

• Ermitteln spezifi scher Quel len 
und Bedin gungen der psychi-
schen Belastun gen im Arbeits-
system

• Beurteilen der Gesund heits -
risiken durch psy chi sche 
Fehlbeanspruchun gen

• Beratung zum Bestimmen von 
Soll-Zu stän den zur Vermei dung 
von psychi schen Fehlbe an -
spru chungen

• Ermitteln des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin zur men-
schenge rechten Gestaltung der 
Arbeitsaufgaben und der Arbeits-
organisation

• Unterstützen bei der Ent wicklung 
von Ge staltungs lösungen

• Umsetzung der Gestaltungs-
lösungen unterstützen und 
 begleiten

• Durchführen von regelmä ßigen 
Wirkungskon trollen

• Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

b) Anforderungen aus der Arbeits-
orga nisation (Arbeitsablauf, 
Stö rungs häufi gkeiten, Art der 
Zu sammen arbeit, ...) mit 
Potenzia len psychi scher 
Fehlbeanspru chungen

c) Andere Anforderungen mit 
Po ten zialen psychischer 
Fehlbe anspru chungen
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien d) bis g)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

d) Tätigkeiten mit Potenzialen 
phy si scher Fehlbeanspru-
chungen: Manuelle Handha-
bung von Las ten (Hohe Risiko-
stufe gem. 
Leitmerk malmethode)

• Analyse der Anforderungen an die 
Physis

• Ermitteln spezifi scher Quel len 
und Bedin gungen physi scher 
Belastungen im Ar beitssystem

• Beurteilen der Gesundheits-
risiken durch physische Fehl-
beanspruchungen

• Beratung zum Bestimmen von 
Soll-Zu stän den zur Vermei dung 
von physischen 
Fehlbeanspruchun gen

• Ermitteln des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin zur Re du-
zierung physischer Fehlbean-
spruchun gen und zur menschen-
gerechten Arbeits gestaltung

• Unterstützen bei der Ent wicklung 
von Ge staltungslö sungen

• Umsetzung der Gestaltungs-
lösungen unterstützen und 
 begleiten

• Durchführen von regelmäßigen 
Wirkungs kontrollen

• Gefährdungsbeurteilung fort-
schreiben

e) Tätigkeiten mit Potenzialen 
phy si scher Fehlbeanspru-
chungen: Häu fi g wiederkehren-
de kurzzyk lische Bewegung 
kleiner Mus kel gruppen

f) Tätigkeiten mit Potenzialen 
phy si scher Fehlbeanspru-
chungen: Arbeit in Zwangshal-
tungen

g) Tätigkeiten mit Potenzialen 
phy sischer Fehlbeanspru-
chungen: Statische Arbeit (z. B. 
Halte arbeit)

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium h)

h) Schichtarbeit mit Nachtarbeits-
antei len

• Analyse der betrieblichen 
Schichtarbeitssitua tion und ihrer 
Bedingungen

• Beurteilen der gesundheitli chen 
Risiken der Schichtarbeit

• Ermitteln des relevanten Stands 
der Technik und Arbeitsmedizin 
zur Schichtarbeit

• Beratung zum Bestimmen von 
Soll-Zu stän den zur Schicht arbeit

• Unterstützen bei der Entwicklung 
von Gestal tungslö sungen

• Umsetzung der Gestaltungs-
lösungen unterstützen und 
 be gleiten

• Durchführen von regelmäßi gen 
Wirkungskon trollen

• Gefährdungsbeurteilung 
 fort schreiben
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium i)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

i) Einsatz von Fremdfi rmen mit 
ei nem betriebs- bzw. tätigkeits-
spezifi schen Gefährdungs-
potenzial

• Ermitteln betrieblicher Ein satz-
bedingungen von Fremd fi rmen

• Ermitteln der Gefährdungen und 
spezifi schen gefahrbrin genden 
Bedingungen im Zu sammenhang 
mit dem Fremd fi rmen einsatz

• Risikobeurteilung zum Fremd-
fi rmeneinsatz 

• Unterstützen bei der Erfül lung 
der Aus wahl-, Informa tions- 
und Koordinierungs pflichten, 
Vertragsgestal tung, Erlass 
 be trieblicher Re gelungen

• Regelmäßige Kontrollen 
des Fremdfi rmen einsatzes

• Gefährdungsbeurteilung 
 fort schreiben

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.4 Erfordernis arbeits medizinischer Vorsorge 

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien a) bis c)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Pflichtuntersuchungen 
 erforderlich

• Erkenntnisse beschaff en über die 
konkre ten Arbeits bedingungen

• Individuelles Aufk lären der 
 Beschäft igten über die Un ter-
suchungen

• Durchführen der Untersu chungen

• Beraten der Beschäft igten zum 
Ergebnis

• Bescheinigungen erstellen

• Auswerten und Ableiten von 
Konsequen zen für Schutz-
maßnahmen

• Umsetzung der Maßnahmen 
begleiten

• Wirkungskontrollen

b) Angebotsuntersuchungen 
erfor derlich

c) Wunschuntersuchungen 
 gefor dert

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.5 Erfordernis besonderer betriebsspezifi scher Anforderungen beim Personaleinsatz

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterien a) und b)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Anforderungen an die 
Qualifi ka tion und andere 
per sonelle Vor aussetzungen 
der Be schäft igten entspre-
chend Forde rungen in spezi-
ellen Vor schrift  en 

• Ermitteln spezifi scher perso neller 
Anforde rungen

• Beraten und Unterstützen bei der 
Erfüllung besonderer Qualifi kations-
anforderungen und anderer perso-
nenbezogener Anforde rungen 

• Unterstützen bei der Erarbei tung 
betriebli cher Regelun gen zur Beach-
tung personel ler Anforderungen

• Regelmäßige Kontrolle der Erfüllung 
der Anforderungen

b) Qualifi kationsanfor de run-
gen für Notfallsituationen 

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium c)

c) Personalentwicklungs maß-
nah men (PE) zum Arbeits-
schutz

• Ermitteln des Qualifi zie rungsbedarfs 
im Arbeits schutz

• Ermitteln von betrieblichen 
zielgruppen spezifi schen PE-Maßnah-
men und der Inte gration von 
Arbeitsschutzbe langen

• Unterstützen bei der Ent wicklung von 
PE-Maßnah men zu Sicherheit und 
Ge sundheit bei der Arbeit

• Hinwirken auf die Berück sichtigung 
von Arbeits schutz belangen in 
PE-Maß nahmen

• Regelmäßiges Beobachten und 
Auswerten der Wirkun gen von 
PE-Maßnahmen

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium d)

d) Besondere Personen-
gruppen (Schwangere, 
Jugend liche, ...)

• Ermitteln besonders schutz-
bedürft iger Perso nen

• Ermitteln der Gefährdungen, 
denen beson ders schutzbe dürft ige 
Personen ausge setzt sind

• Beurteilen gesundheitlicher Risiken
• Beratung zum Festlegen von Soll-

Zustän den für den Schutz solcher 
Personen

• Unterstützen bei der Entwicklung 
von Ge stal tungslösungen und Ein-
satzmöglichkei ten

• Umsetzung der Gestaltungslösungen 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von Wirkungs kon trollen
• Gefährdungsbeurteilung fort schrei ben
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium e)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

e) Einsatz von Zeitarbeit-
nehmern

• Unterstützen bei der erstma ligen 
Durch füh rung von Ge fährdungs-
beurteilungen für Zeit arbeitnehmer

• Beraten bei der Auswahl von 
Zeitarbeits unter nehmen

• Beraten bei der Vertragsge staltung

• Regelmäßige Überprüfung der 
Arbeitsplät ze und Ar beits bedin-
gungen der Zeit arbeitnehmer

• Unterstützen bei der Ein weisung und 
Unter weisung der Zeitarbeit nehmer

• Beraten zu besonderen Problemen 
der Zeit arbeit

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium f)

f ) Anforderungen an den 
Arbeits prozess zur Teilhabe 
be hin derter Menschen

• Systematische Analyse der Bedin-
gungen zur Teilhabe

• Analysieren von Kompensa tions-
möglich keiten

• Vergleichen von Fähigkeits- und 
Anforde rungs profi len

• Unterstützen bei Suche nach 
Teilhabe mög lichkeiten

• Unterstützen bei Entwicklung von 
spezifi  schen Arbeitsge staltungs-
maßnahmen

• Zusammenarbeit mit den relevanten 
Be auft  ragten

• Hinwirken auf und Mitwirken beim 
Ab schluss von Integrationsverein-
barungen

• Hinwirken auf die Einbin dung über-
betrieb li cher Insti tutionen und 
Kooperieren mit diesen



DGUV Vorschrift  2

61

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium g)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

g) Wiedereingliederung von 
Be schäft  ig ten

• Mitwirken im Rahmen eines betrieb-
lichen Wie dereinglie derungs-
managements

• Spezifi zieren der Gefähr dungs-
beurteilung im Hinblick auf die 
besonderen Leis tungs vor aus-
setzungen

• Ermitteln des Anpassungs bedarfs 
der Ar beitssysteme

• Mitwirken bei der Entwick lung von 
Gestal tungslösun gen und -konzep-
ten zur Wie der eingliederung

• Unterstützen bei der Umsetzung der 
Gestaltungslösungen

• Hinwirken auf die Einbin dung 
überbetrieb li cher Insti tutionen und 
Kooperieren mit diesen

Beschreibung der Leistungen

für Auslösekriterium h)

h) Betriebsspezifi scher Auf-
wand für die Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesund-
heit verursacht durch Dritte 
(z. B. Kinder, Schüler, Stu-
denten, Publikumsverkehr, 
Kunden, ...)

• Unterstützen bei der erstma ligen 
Durch füh rung von Ge fährdungs-
beurteilungen zur Berücksichtigung 
möglicher Gefährdungen der Be-
schäft igten durch dritte Personen

• Regelmäßige Überprüfung der 
Arbeitsplät ze und Ar beitsbedin-
gungen hinsichtlich möglicher 
Gefährdungen durch dritte Personen

• Beraten zu besonderen Problemen 
zu Sicherheit und Gesundheit 

i) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografi schen Wandels

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen insge-

samt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Hoher Anteil von älteren 
Be schäft igten

• Analyse der Belegschaft ssi tuation 
und des be trieblichen Umfeldes 
unter demografi  schen Aspekten von 
Sicher heit und Gesundheit

• Beurteilen des Bedarfs zur 
menschengerech ten Arbeits-
gestaltung unter demografi  schen 
Aspekten

• Beurteilen der Risiken für älter 
werdende Belegschaft en und 
ältere Beschäft igte

• Ableiten von Soll-Zuständen

• Entwickeln von Gestaltungs-
vorschlägen zur altersge rechten 
Arbeitsgestaltung

• Unterstützen bei der Umsetzung 
von Gestal tungsmaßnahmen

• Unterstützen bei der Entwicklung 
des Füh rungsverhaltens im Hinblick 
auf älter werdende Belegschaft en 
und älte re Beschäft igte

• Beobachten der Entwicklun gen 
und erzielten Wirkungen

• Fortschreiben der Gefähr dungs-
beurteilung

b) Divergenz zwischen Fähig-
keits profi l der Beschäft igten 
und Anforderungsprofi l 
durch die Ar beitsaufgabe 
unter den Bedin gungen 
alternder Belegschaft en

c) Defi zite in der alters-
adäquaten Arbeits -
gestal tung

d) Entwicklung des 
Führungsver haltens unter 
den Bedingungen älter 
werdender Belegschaft en

e) …

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.7  Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt der individuellen 

gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Überdurchschnittlich hoher 
Kran kenstand (Vergleichs-
werte innerhalb des Unter-
nehmens, vergleichbare 
Betriebe, Bran chen durch-
schnitt)

• Analyse der Ursachen von arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren und von 
Defi ziten der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung

• Prüfen des relevanten Stands von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 
sowie der gesicherten arbeitswissen-
schaft lichen Erkenntnisse zur men-
schen- und gesundheitsgerechten 
Arbeitsgestaltung

• Ermittlung von Ansatzpunkten zur 
Erhöhung der Gesundheitskompetenz 
der Beschäft igten bei der Arbeit und 
zur menschengerechten Arbeitsgestal-
tung zum Erhalt der gesundheitlichen 
Ressourcen

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen zur Vermeidung von ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren 
zur menschengerechten Arbeitsgestal-
tung und zum Erhalt der individuellen 
gesundheitlichen Ressourcen

• Beraten, Informieren und Aufk lären der 
Be schäft igten zur Befähigung, gesund-
heits re levante Faktoren bei der Arbeit 
selbst positiv zu beeinflus sen; Initiie-
ren, Unterstützen von Lernprozessen

• Beraten und Unterstützen bei der Ent-
wicklung von betrieblichen Aktivitäten 
und Angeboten zum Erhalt der indivi-
duellen gesundheitlichen Ressourcen

• Beraten und Unterstützen bei der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung 
zum Erhalt der individuellen gesund-
heitlichen  Ressourcen (Gestaltung der 
Arbeitsauf gaben, Arbeitsorgani sation 
und Umgebung, soziale Arbeitsbedin-
gungen)

• Hinwirken auf die Realisie rung solcher 
Gestal tungsan sätze

• Begleiten der Umsetzung
• Regelmäßiges Beobachten und Aus-

werten der Wirkun gen der Maßnahmen

b) Defi zite in der menschen- 
und gesundheitsgerechten 
Ge staltung von Arbeitsauf-
gaben, Arbeitsor ganisation 
und Arbeitsumgebung im 
Hinblick auf den Erhalt der 
gesundheitlichen Ressourcen

c) Nicht hinreichende Ange-
bote zu betrieblichen Akti-
vitäten zum Erhalt der ge-
sundheitlichen Ressourcen 
im Zusammenhang mit der 
Arbeit (Rückenschulen, 
Pausengymnastik, ...)

d) Unzureichende Gesundheits -
kompe tenz der Beschäft ig-
ten zum Erhalt der gesund-
heitlichen Ressourcen im 
Zusammenhang mit der 
Arbeit

e) …

 

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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1.8  Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis c)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Betriebliche Entscheidung 
für die Einführung eines 
Gesund heitsmanagements

• Mitwirken, Unterstützen bei der 
Entwicklung von betrieb lichen Struk-
turen zum Gesund heits ma nagement 
(z. B. Einrichten von Steu erkreisen, 
Gesundheitszirkeln, Vernetzung mit 
dem Arbeitsschutzausschuss)

• Zusammenwirken mit ande ren 
Akteuren der betriebli chen Gesund-
heit (z. B. Gesundheits beauft ragte, 
Akteure der Krankenkassen)

• Unterstützen, Mitwirken bei der 
Steuerung von Prozes sen eines 
Gesundheitsmanagements (Pro-
zesse sind insbesondere Erstellen 
von Gesundheitsberichten, Durch-
führen von Mit arbeiterbefragungen 
und von Aktionstagen, PR- und 
Marketingmaßnahmen, Planung 
von Programmen, Evaluation und 
Qualitätsmana gement der entspre-
chenden Maßnahmen)

• Hinwirken auf die dauerhaft e Integra-
tion von Gesundheitsmanagement 
in Betriebsroutinen (Vernetzung mit 
dem Arbeitsschutz manage ment, 
Integration in die Betriebsorgani-
sation und -führung)

b) Betreiben eines 
Gesundheits managements

c) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organi sation

2.1 Beschaff ung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis i)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber 
der Grundbetreuung neuar-
tige / neue Risiken sind zu 
erwarten

• Unterstützen bei Gefähr dungs-
ermittlung und Risiko beurteilung der 
zu verän dernden Ar beitssysteme 
durch die Beschaff ung neuer 
 Maschinen, Geräte

• Beraten zur Ermittlung von Anfor-
derungen an die zu beschaff enden 
Maschinen, Geräte

• Beraten zu Anforderungen beim 
Einsatz neu artiger Ma schinen, 
Geräte (Arbeitssystemgestaltung)

• Mitwirken an der Erstellung von 
Pflichtenheft  en / Aus schreibungen

• Mitwirken bei der Bewer tung 
von Angeboten sowie Ver trags-
gestaltungen

• Überprüfen auf Erfüllung verein-
barter Anforde rung bei Lieferung, 
Aufstellung, Montage, ... 

• Mitwirken bei Realisierung der 
Veränderungen; Unterstützen 
bei der Abnahme 

• Wirkungskontrolle

• Fortschreiben der Gefährdungs-
beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen 
kön nen auft reten

c) Grundlegend veränderte 
Wirkungen auf die Ar-
beitsumgebung

d) Bisherige Schutzmaßnah-
men können nicht / nur 
bedingt über tragen werden

e) Es bestehen keine 
standardisier ten Lösungen

f) Es sind grundlegend neuar-
tige Anforde rungen an die 
Qualifi kation / das arbeits-
schutzgerechte Verhalten zu 
erwarten

g) Es wird eine grundlegend 
veränderte Or ganisation 
erforderlich

h) Es entstehen andere / neue 
Schnittstellen zu bestehen-
den Ar beitssystemen

i) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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2.2  Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der Arbeitsplatzausstattung; 

Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber 
der Grundbetreuung neu-
artige / neue Risiken sind 
zu erwarten

• Unterstützen bei Gefähr dungs-
ermittlung und Risiko beurteilung der 
zu verän dernden Ar beitssysteme

• Unterstützen der Ermittlung und 
Festlegung von Anforde rungen an 
die Arbeitsplatz-, Ar beits stätten-
gestaltung

• Aufarbeiten relevanter Vor schrift en 
und Re geln, des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin

• Mitwirken an der Erstellung von 
Pflichtenheft  en / Aus schreibungen 

• Beraten zu Anforderungen beim 
Einsatz neu artiger Ar beits platz aus-
stattung, Be triebsan lagen, Räume 
etc. (tech nisch, organisa torisch, 
per sonell) 

• Mitwirken bei der Bewer tung 
von Angeboten sowie Ver trags-
gestaltungen

• Unterstützen bei der Arbeits-
systemgestaltung

• Überprüfen auf Erfüllung verein-
barter Anforde rungen bei Baumaß-
nahmen, Lieferung, Aufstel lung, 
Montage, ... 

• Mitwirken bei der Realisie rung der 
Verände rungen; Unter stützen bei 
der Abnahme 

• Wirkungskontrollen

• Fortschreiben der Gefährdungs-
beurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen 
kön nen auft reten

c) Grundlegend veränderte 
Wirkungen auf die Arbeits-
umgebung bzw. auf die 
Arbeitsplätze und Arbeits-
abläufe

d) Bisherige Schutzmaßnah-
men können nicht / nur 
bedingt über tragen werden

e) Es bestehen keine standar-
di sierten Lösungen

f) Es sind grundlegend verän-
derte Anfor derungen an die 
Qualifi kation / das arbeits-
schutzgerechte Ver hal ten 
zu erwarten

g) Es wird eine grundlegend 
veränderte Organisation 
erforderlich

h) Es entstehen andere / neue 
Schnittstellen zu bestehen-
den Arbeitssystemen

i) Es entstehen neue Zustän-
dig  keiten / Verantwortlich-
keiten

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein



DGUV Vorschrift  2

67

2.3 Einführung völlig neuer Stoff e, Materialien

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen 

 ins gesamt für Auslösekriterien a) bis g)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber 
der Grundbetreuung anders-
artige / neue Risiken sind zu 
erwarten

• Unterstützen bei der Infor-
mationsermittlung hinsicht lich der 
neuen Stoff e, Mate rialien

• Beurteilen der Risiken durch die 
neuen Stoff e, Materialien

• Unterstützen bei der Aus wahl risiko-
armer Stoff e, Ma terialien 

• Festlegen von Soll-Zustän den für 
den Einsatz von Stoff  en und Mate-
rialien

• Unterstützen bei der betrieb lichen 
Zulassung und Frei gabe von Stoff en 
und Materia lien

• Unterstützen bei der Festle gung von 
Schutz maßnah men

• Mitwirken bei der Realisie rung der 
Schutz maßnahmen und Wirkungs-
kontrollen

• Fortschreiben der Gefähr-
dungsbeurteilung

b) Neuartige Gefahrenquellen 
kön nen auft reten

c) Veränderte Wirkungen auf 
die Arbeitsumgebung bzw. 
auf die Arbeitsplätze und 
Arbeitsabläufe

d) Bisherige Schutzmaßnah-
men können nicht / nur 
bedingt über tragen werden

e) Es bestehen keine 
standardi sierten Lösungen

f) Es sind völlig veränderte 
Anfor derungen an die 
 Qualifi kation / das arbeits-
schutzgerechte Ver hal ten 
zu erwarten

g) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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2.4  Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundlegende Ver änderung der Ar-

beitszeitgestaltung; grundlegende Änderung, Einführung neuer Ar beitsverfahren

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen

insgesamt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Für den Betrieb gegenüber 
der Grundbetreuung anders-
artige / neue Risiken sind zu 
erwarten

• Gefähr dungs ermittlung und Risiko-
beurteilung der zu verän dernden 
Arbeitssyste me

• Unterstützen der Ermittlung und 
Festlegung von Anforde rungen an 
die Gestaltung von Ab läufen, 
Arbeitsverfah ren, Arbeitszeit 

• Aufarbeiten relevanter Vor schrift en 
und Re geln, des Stands der Technik 
und Arbeitsmedizin, entspr. umfas-
sende Recherchen

• Beraten zu Anforde rungen bei der 
Veränderung von Abläufen, Ar-
beitsver fahren, Arbeitszeit

• Unterstützen bei der Arbeits-
systemgestaltung

• Mitwirken bei der Realisie rung der 
Verände rungen; Unter stützen bei der 
Ab nahme

• Wirkungskontrollen

• Fortschreiben der Gefährdungsbeur-
teilung

b) Neuartige Gefahrenquellen 
kön nen auft reten

c) Veränderte Wirkungen auf 
die Arbeitsumgebung bzw. 
auf die Arbeitsplätze und 
Arbeitsabläufe

d) Bisherige Schutzmaßnah-
men können nicht / nur 
bedingt über tragen werden

e) Es bestehen keine standar-
di sierten Lösungen

f) Es sind völlig veränderte 
Anfor derungen an die 
Qualifi kation / das arbeits-
schutzgerechte Ver hal ten 
zu erwarten

g) Es wird eine völlig veränder-
te Organisation erfor derlich

h) Es entstehen andere / neue 
Schnittstellen zu bestehen-
den Arbeitssystemen

i) Es entstehen neue Zustän-
dig keiten / Verantwortlich-
keiten

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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2.5  Spezifi sche Erfordernisse zur Schaff ung einer geeigneten Organisation zur Durch führung der Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes sowie zur Integration in die Führungs tätigkeit und zum Aufb au eines 

Systems der Gefährdungs beurteilung

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis g)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Erfordernisse zur In tegration 
in die Führungstätig keit und 
zum Aufb au einer ge-
eigneten Organisation, 
soweit Bedarf über die 
Grundbetreuung hinaus 
besteht

• Aufb ereiten und Darstellen von 
Sinnhaft igkeit, Notwen digkeit und 
Nutzen der Imp lemen tie rung und 
Weiter entwicklung einer geeigne ten 
Organisation und der In tegration in 
die Füh rungstä tigkeit bzw. eines 
Gesamtsystems der Gefährdungsbe-
urteilung, Beraten der Unterneh-
mensleitung

• Ermitteln des spezifi schen Bedarfs 
für die Im plementie rung und Weiter-
entwicklung, Analy se des erreichten 
Stands; Systematisieren des wei-
teren Vorgehens

• Entwickeln und Vereinbaren von 
Zielen mit der Unternehmensleitung

• Entwickeln von betriebsspe zifi schen 
Konzep ten für die Integration von 
Arbeitsschutzbelangen in das be-
triebliche Management, in Manage-
mentsysteme, zum Aufb au von 
Arbeitsschutzmanagementsyste-
men, für ein Gesamtsystem zur 
Gefährdungsbeurteilung

• Unterstützen bei der Reali sierung 
der Konzep te

• Audits und Wirkungskontrollen

• Kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess unterstützen

b) Betriebsspezifi sche Erfor-
dernisse zur Implementie-
rung eines Gesamt systems 
der Gefährdungsbe urteilung

c) Grundlegende Verände-
rungen zur Integration des 
Arbeits schutzes in das 
Management

d) Einführung von 
Management prinzipien und 
–systemen mit Relevanz 
zum Arbeitsschutz

e) Integration des Arbeits-
schutzes in bestehende 
Managementsys teme

f) Aufb au eines 
Arbeitsschutzma-
nagementsystems

g) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):

Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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3 Externe Entwicklung mit spezifi schem Einfluss auf die betrieb liche Situation

3.1 Neue Vorschrift en, die für den Betrieb umfangreichere Änderungen nach sich ziehen

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis d)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Fortschreiben der 
Gefährdungs beurteilung ist 
erforderlich

• Aufarbeiten grundlegen der Kon-
sequenzen für den Betrieb

• Unterstützen bei der Beurtei lung 
der Arbeits bedingungen nach 
Maßgabe der neuen Vor schrift 

• Organisation von erforderli chen 
Qualifi zie rungsaktivitä ten zur 
Vorschrift  generell

• Ableiten von Konsequenzen für 
die Zuweisung von Auf gaben, 
Zuständigkeiten und Verant-
wortung

• Mitwirken bei Veränderun gen 
betrieblicher Ab lauf organisation

• Unterstützen bei notwendi gen 
technischen und organi-
satorischen Veränderungen in 
den Arbeitssystemen

• Unterstützen bei der Vorbe reitung 
und Durch führung von Maßnah-
men zum ar beitsschutz gerechten 
Ver halten der Beschäft igten

b) Veränderungen in den beste-
henden Arbeitssystemen sind 
erforderlich

c) Veränderungen in der Ausge-
staltung einer geeigneten 
Organisation sind erforderlich

d) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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3.2 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis e)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Grundlegend neue Erkennt-
nisse zu Gefährdungen

• Ermitteln des betriebsspezi fi sch 
weiterent wickelten Stands der 
Technik und Arbeitsmedizin

• Aufarbeiten der grundlegen den 
Konsequen zen für den Betrieb

• Unterstützen bei der Beurtei lung 
der Arbeits bedingungen entspre-
chend dem weiter ent wickelten 
Stand der Technik und Arbeits-
medizin

• Entwickeln von Gestal tungs- und 
Schutzkon zepten ent sprechend 
dem weiter ent wickelten Stand 
der Tech nik und Arbeitsmedizin

• Unterstützen bei notwendi gen 
technischen und organi satori-
schen Veränderungen in den 
Arbeitssystemen

• Begleiten der Realisierung

• Wirkungskontrolle

• Fortschreiben der Gefährdungs-
beurteilung

b) Auswertung überbetrieblich 
auft  retender Ereignisse 
(Großbrän de, Epidemien, ...)

c) Neuartige Lösungskonzepte zur 
Vermeidung / Bekämpfung von 
Gefährdungen

d) Neuartige Ansätze zur Stärkung 
von Gesundheitsfaktoren

e) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen

 Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur 

 Ge sundheitsförderung

Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Beschreibung der Leistungen ins-

gesamt für Auslösekriterien a) bis j)

Personalaufwand

ja nein BA Sifa

a) Initiative, Entscheidung des 
Ar beitgebers bzw. Erfordernis 
zu Schwerpunktprogrammen 
zur Bekämpfung von Gefähr-
dungs schwerpunkten: Anzahl 
der Ex po nierten gegenüber 
speziellen Gefährdungen 
(getrennt zu be trachten nach 
den verschiede nen Gefähr-
dungen), zeitliche Häufi gkeit 
der Expositionen

• Analyse des Problems, zu dem 
ein Programm durchge führt 
 werden soll

• Vorbereiten von Zielsetzun gen 
betrieblicher Schwer-
punktprogramme

• Entwickeln von Bewertungs-
kriterien für den Erfolg des 
 Programms

• Klären der inhaltlichen Aus ge-
staltung (Pro grammpla nung, 
Arbeitsschritte, ...)

• Unterstützen bei der Pla nung 
erforderlicher Ressour cen und 
Vorbereitung ent sprechender 
Entscheidun gen

• Beraten, Informieren und Auf-
klären der Be schäft igten zur Be -
fähigung, gesund heits re levante 
Faktoren bei der Arbeit selbst 
positiv zu beeinflus sen; Initiieren, 
Unterstützen von Lernprozessen

• Entwickeln programmspezi fi scher 
Organisa tionsformen

• Beiträge zur Organisation der 
Öff entlichkeitsarbeit 

• Aktive Mitwirkung bei der Um-
setzung der Programmschritte; 
Koordinieren von Aktivitäten

b) Initiative, Entscheidung des 
Ar beitgebers bzw. Erfordernis 
zu Schwerpunktprogrammen 
zum sicherheits- / gesund-
heits ge rechten Verhalten; 
Aktionen zur Kompetenzent-
wicklung / Qualifi  zierung im 
Arbeitsschutz

c) Initiative, Entscheidung des 
Ar beitgebers bzw. Erfordernis 
zu Schwerpunktprogrammen 
nach besonders schwerwie-
genden Unfällen

d) Initiative, Entscheidung des 
Ar beitgebers bzw. Erfordernis 
zu Schwerpunktprogrammen 
zur Gesundheitsförderung

e) Initiative, Entscheidung des 
Ar beitgebers bzw. Erfordernis 
zu Schwerpunktprogrammen 
zur Verbesserung der Arbeits-
kultur, des sozialen Umfeldes 
usw.

f) Programme, Strategien und 
Kampagnen zur Bewältigung 
von körperlichen Belastungen

g) Programme, Strategien und 
Kampagnen zur Bewältigung 
psychischer Belastungen
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Auslösekriterien Aufwandskriterien

Auslösekriterien für 

betriebs spezifi sche Betreuung

Trifft   zu Personalaufwand

ja nein BA Sifa

h) Verbesserungsbedarf der psy-
chosozialen Belastungs-Bean-
spruchungs-Situation durch die 
sozialen Arbeitsbedingungen 
im Hinblick auf den Erhalt der 
gesundheitlichen Ressourcen
(Soziale Arbeitsbedingungen 
betreff en vor allem: positive so-
ziale Bin dungen, gegenseitige 
Unterstützungsmöglichkeiten, 
Mitwirkungsmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz, mitarbeiter orien-
tierte Führungstätigkeit, Ent-
wicklung der Unternehmens-
kultur)

• Controlling; Ergebnismessung

• Aufarbeiten von Erfahrungen 
und Schluss folgerungen

• Maßnahmen zur Nachhaltigkeit

• Unterstützen bei der Ent wicklung 
des Füh rungsverhaltens im Hin-
blick auf älter werdende Beleg-
schaft en und älte re Beschäft igte

i) Entwicklung eines betrieb-
lichen Leitbildes zur Beschäf-
tigung Äl terer, einer entspre-
chenden Ar beitskultur

j) ...

Betriebsspezifi sche Betreuung erforderlich:
Personalaufwand in Stunden 

für das Aufgabenfeld insgesamt 

(siehe Teilschritt 2.2):
Std. Std.

Bei mindestens einem zutreff en-
den „Ja“ ist betriebsspezifi sche 
Be treuung erforderlich

ja nein
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Anhang 5

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräft e für 

 Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG)

Vom 12. Dezember 1973 (BGBl I S. 1885), zuletzt geändert durch Artikel 226 der 

Verordnung vom 30.06.2006 (BGBl I S. 2407)

Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeits-
sicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallver hütung 
unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschrift en den beson-
deren Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur Verbes-
serung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht werden können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt 

Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schrift lich zu bestellen und ihnen die in § 3 ge-
nannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 
 Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäft igten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeit-
nehmerschaft  und

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art der für 
den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen.
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(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Betriebsärzte ihre 
Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere 
ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfsperso-
nal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über 
den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäf-
tigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche 
Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Be-
triebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrich-
tung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der 
Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der 
Fortbildung von der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei 
der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben 
insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung ver-
antwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozia-
len und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaff ung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeits-
verfahren und Arbeitsstoff en,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen 
sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der 
Arbeitszeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 
 Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung,

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,

f ) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung Behinderter in den Arbeitsprozess,

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten 
sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten,
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3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und 
im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte 
Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung die-
ser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Untersu-
chungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnah-
men zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäft igten den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere 
sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt 
sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefah-
ren zu belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in „Erster 
Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis ar-
beitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeitneh-
mer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt sind, den ärzt-
lichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

Dritter Abschnitt 

Fachkräft e für Arbeitssicherheit

§ 5 Bestellung von Fachkräft en für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräft e für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, 
-techniker, -meister) schrift lich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu 
übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 
 Gesundheitsgefahren,
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2. die Zahl der beschäft igten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeitneh-
merschaft ,

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 
oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeits-
schutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräft e für Ar-
beitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befriste-
ten Arbeitsvertrag beschäft igt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräft en für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermög-
lichen. Ist die Fachkraft  für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die 
Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. 
Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft  für Arbeitssicherheit nicht 
als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 6 Aufgaben der Fachkräft e für Arbeitssicherheit

Die Fachkräft e für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung ver-
antwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozia-
len und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaff ung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeits-
verfahren und Arbeitsstoff en,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und 
in sonstigen Fragen der Ergonomie,

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,



DGUV Vorschrift  2

78

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbe-
triebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung sicherheits-
technisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und 
im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte 
Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu 
erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung 
dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäft igten den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere 
sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt 
sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefah-
ren zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauft ragten mitzuwirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräft e für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräft e für Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, die 
den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss berechtigt sein, 
die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen 
Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicherheitstechniker 
oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche si-
cherheitstechnische Fachkunde verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle eines Sicher-
heitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand be-
stellt werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechen-
de Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt 

Gemeinsame Vorschrift en

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde

(1) Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung ihrer ar-
beitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen 
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der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte 
sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen Schwei-
gepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb meh-
rere Betriebsärzte oder Fachkräft e für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende Betriebs-
arzt und die leitende Fachkraft  für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem Leiter des 
Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräft e für Arbeitssicherheit über eine von ihnen 
vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit dem Leiter 
des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber 
und, wenn dieser eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein Unternehmen ein 
leitender Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft  für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen 
das Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied des 
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagen-
den schrift lich mitzuteilen und zu begründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift .

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräft e für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräft e für Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat über 
wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unterrichten; sie 
haben ihm den Inhalt eines Vorschlags mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber 
machen. Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung des 
 Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert 
oder eingeschränkt werden sollen; im Übrigen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Betriebs-
verfassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich tätigen 
Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft  für Arbeitssicherheit oder eines überbetrieblichen 
Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.

§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräft e für Arbeitssicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräft e für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame Betriebsbegehungen 
vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräft e für Arbeitssicherheit arbeiten bei der 
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Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der technischen 
Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes beauft ragten Personen zusammen.

§ 11 Arbeitsschutzausschuss

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift  nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeit geber 
in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäft igten einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden; 
bei der Feststellung der Zahl der Beschäft igen sind Teilzeitbeschäft igte mit einer regelmä ßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stun-
den mit 0,75 zu berücksichtigen.

Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus:
dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauft ragten,

zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,

Betriebsärzten,

Fachkräft en für Arbeitssicherheit und

Sicherheitsbeauft ragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.

§ 12 Behördliche Anordnungen

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen der Arbeit-
geber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzlichen Pflichten näher 
bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvorschrift en ergebenden Pflichten, 
insbesondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräft en für Arbeits-
sicherheit, zu treff en hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft  ,
1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern, welche 

Maßnahmen angebracht erscheinen und

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit zu geben, 
an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von der Behörde in 
Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung eine 
angemessene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem Arbeitgeber 
getroff ene Anordnung schrift lich in Kenntnis zu setzen.
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§ 13 Auskunft s- und Besichtigungsrechte

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur Durchfüh-
rung des Gesetzes erforderlichen Auskünft e zu erteilen. Er kann die Auskunft  auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauft ragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während 
der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit 
oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befi nden, dürfen sie nur zur Verhütung 
von dringenden Gefahren für die öff entliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt 
werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft  und Arbeit kann mit Zustimmung des Bundes-
rates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung 
der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treff en hat. Soweit die Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfallverhütungs-
vorschrift en näher zu bestimmen, macht das Bundesministerium für Wirtschaft  und Arbeit 
von der Ermächtigung erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten angemes-
senen Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung eine entsprechende Unfallverhü-
tungsvorschrift  nicht erlassen hat oder eine unzureichend gewordene Unfallverhütungsvor-
schrift  nicht ändert.

(2) (weggefallen)

§ 15 Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschrift en

Das Bundesministerium für Wirtschaft  und Arbeit erlässt mit Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvorschrift en zu diesem Gesetz und den auf Grund des Gesetzes 
 erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16 Öff entliche Verwaltung

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen 
Körperschaft en, Anstalten und Stift ungen des öff entlichen Rechts ist ein den Grundsätzen 
dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeits-
schutz zu gewährleisten.
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§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitsnehmer im Haushalt beschäft igt 
werden.

(2) Soweit im Bereich der Seeschiff fahrt die Vorschrift en der Verordnung über die See-
diensttauglichkeit und der Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauff ahrteischiff en 
gleichwertige Regelungen enthalten, gelten diese Regelungen für die beschäft igten Kapitäne, 
Besatzungsmitglieder und sonstige, an Bord tätigen Personen deutscher Seeschiff e. Soweit 
dieses Gesetz auf die Seeschiff fahrt nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch Rechtsver-
ordnung geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, gelten diese 
Regelungen. Im Übrigen gilt dieses Gesetz.

§ 18 Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebsärzte und 
Fachkräft e für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die erforderliche Fachkunde 
im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in  einer festzule-
genden Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft  für Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden 
zu lassen.

§ 19 Überbetriebliche Dienste

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit zu 
bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass der Arbeitgeber einen überbetrieblichen 
Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräft en für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft  nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder

3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfh undert Euro geahndet werden.
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§ 21 Änderung der Reichsversicherungsordnung

(nicht abgedruckt)

§ 22 Berlin-Klausel

(nicht abgedruckt)

§ 23 Inkraft treten

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden zwölft en Kalendermonats in Kraft . § 14 und § 21 treten am Tag nach der Ver-
kündung des Gesetzes in Kraft .

(2) (Berlingesetz – nicht abgedruckt)
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Bestellungen:	 Hauptverwaltung	Köln
	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	10	20
	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	10	21
	 E-Mail:	 versand@bgetem.de

	 Fachgebiet	Energie-	und	Wasserwirtschaft	Düsseldorf
	 Telefon:		 02	11	/	93	35	-	42	39
	 Telefax:	 02	11	/	93	35	-	42	19
	 E-Mail:	 info.energie-wasser@bgetem.de

	 Fachgebiet	Druck	und	Papierverarbeitung	Wiesbaden
	 Telefon:	 06	11	/	131	-	82	21
	 Telefax:	 06	11	/	131	-	82	22
	 E-Mail:	 medien.dp@bgetem.de

Bei	Rückfragen:	 Präventionszentren
	 Augsburg	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	60
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	61
	 Berlin	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	30
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	31
	 Braunschweig	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	20
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	21
	 Dresden	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	40
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	41
	 Düsseldorf	 Telefon:	 02	11	/	93	35	-	42	80
	 	 	 Telefax:	 02	11	/	93	35	-	19	42	80
	 Hamburg	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	1690
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	1691
	 Köln	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	10
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	11
	 Nürnberg	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	50
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	51
	 Stuttgart	 	 Telefon:	 02	21	/	37	78	-	16	70
	 	 	 Telefax:	 02	21	/	37	78	-	16	71
	 Wiesbaden	 Telefon:	 06	11	/	131	-	80	90
	 	 	 Telefax:	 06	11	/	131	-	80	91
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